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Editorial 
 
"Licht am Ende des Tunnels" 
 

Wer schon einmal über die Fritzenfluh gefahren ist, kennt diesen 
Ausblick, wenn man durch den dunkeln Tunnel fährt und Rich-
tung Emmental blickt. 
 
Wir haben intensive Monate mit dem Coronavirus hinter uns. 
Das Leben vor Corona, mit allen Freiheiten, ist schon fast nicht 
mehr vorstellbar. Das Maskentragen und auch das Abstand hal-
ten sind zur Gewohnheit geworden, auch wenn man sich eigent-
lich gar nicht daran gewöhnen möchte. Wir mussten Feiertage 
und Geburtstage ohne den grossen Familienzusammenzug fei-
ern. Wir durften eine Zeit lang nicht einmal unsere Angehörigen 
in Spitälern oder Heimen besuchen. Vereinstätigkeiten waren, 
respektive sind teilweise immer noch eingeschränkt. Und doch, 
so langsam sehen wir das Licht am Ende des Tunnels. Die rege 
Teilnahme der Bevölkerung an der COVID 19-Impfung und das 
intensive Testen haben dazu geführt, dass die Fallzahlen seit 

dem Frühjahr 2021 massiv gesunken sind. Im Hinblick auf die neuen Virusvarianten müssen 
wir aber weiterhin die entsprechenden Schutzmassnahmen beachten und konsequent um-
setzen. Wir als Gemeinde haben versucht den maximalen Spielraum, zum Beispiel bei den 
Vereinstätigkeiten, vor allem für die Jugendlichen, auszunutzen. Im Bereich der Testung 
werden ca. 50% aller Schüler jede Woche getestet. Diese Tests sind freiwillig und sollen 
eine ungewollte Weiterverbreitung des Virus verhindern. All diese Massnahmen führen 
dazu, dass wir wieder bald ein Leben führen können, wie wir es vor Corona hatten, wahr-
scheinlich mit ein paar wenigen Einschränkungen. Das Virus wird bleiben, maximal so hof-
fen wir, in der Erinnerung. Eine Krise hat aber auch immer etwas Gutes. Sie "schweisst" 
zusammen und in der Regel geht man stärker aus einer Krise hervor. Ich habe unser Dorf 
auch während der Coronazeit als aktiv und lebendig empfunden. Alle waren bemüht das 
Beste aus der Situation zu machen. 
 
Sehr gefreut hat mich auch der Umstand, dass in der Abstimmung vom 13. Juni 69% der 
Stimmberechtigten an die Urne gegangen sind. Das sind über 7% mehr als der Schnitt im 
Kanton. Das ist gelebte Demokratie und gelebte Gemeinschaft. Zu dieser Gemeinschaft 
müssen wir Sorge tragen. Engagieren wir uns im Dorf – und Vereinsleben und tragen wir 
dazu bei, damit Ersigen "ein Dorf zum Wohlfühlen" bleibt. 
 
In diesem Sinne nutzen wir die wiedergewonnenen Freiheiten und gehen wir gemeinsam 
vorwärts.  
 
Patrik Anliker, Gemeinderat Ressort Soziales und Gesundheit 
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Publikation Gemeindeversammlung 30.08.21 
 
Versammlung der Einwohnergemeinde 
 
Montag, 30. August 2021, 20.00 Uhr, in der Turnhalle der Schulanlage Ersigen 
 
Traktanden 
 
1. Schulanlage Ersigen – Sanierung / Instandstellung Elektroanlagen 

Genehmigung Verpflichtungskredit 
 

2. Öffentliche Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz und Alimentenwesen  
2.1 Kündigung: Vertrag Sozialdienst Oesch-Emme  
2.2 Übertragung der Aufgaben an die Einwohnergemeinde Burgdorf 
2.3 Genehmigung: Vertrag Einwohnergemeinde Burgdorf 
 

3. Verschiedenes 
 

Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 30 Tage vor der Gemeindeversammlung, in der 
Zeit vom 29. Juli 2021 bis 30. August 2021, bei der Gemeindeverwaltung Ersigen zur Ein-
sichtnahme auf. Über alle Geschäfte wird nachfolgend im Detail orientiert.  
 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versamm-
lung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Emmental in Langnau i.E. ein-
zureichen (Art. 65 ff Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zuständig-
keits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 49a Gemeindegesetz 
GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen 
und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen.  
 
Zur Gemeindeversammlung sind alle stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner, 
welche das 18. Altersjahr zurückgelegt und seit mindestens 3 Monaten Wohnsitz in der Ge-
meinde Ersigen haben, herzlich eingeladen. 
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Traktanden Gemeindeversammlung 30.08.21 
 
1. Schulanlage Ersigen – Sanierung / Instandstellung Elektroanlagen 

Genehmigung Verpflichtungskredit 
 
Ausgangslage 
 
a) Zusammenfassend 
Die Elektroanlagen im Schulhaus Ersigen sind überaltert und entsprechen den heutigen Si-
cherheits- und Personenschutzanforderungen nicht mehr. Ebenso genügen die Beleuch-
tungssysteme und die Internetleistung für die geforderte Umsetzung des Lehrplan 21 nicht 
mehr und sind zu schwach. Der Gemeinderat hat am 27. Mai 2019 einen Verpflichtungskre-
dit (Objektkredit) für die Planung der Sanierung der elektrotechnischen Anlagen in der 
Schulanlage Ersigen im Betrag von CHF 60'000.00 gesprochen. Die Baukommission hat 
mit der Planung die Firma CSP Meier AG in Bern beauftragt. Die Planungsarbeiten sind 
abgeschlossen und der Baubeschrieb der Sanierung / Instandstellung der Elektroanlagen 
im Schulhaus Ersigen liegt nun vor. Der vom Souverän beanspruchte Verpflichtungskredit 
beläuft sich gemäss Kostenvoranschlag der CSP Meier AG auf CHF 670'000.00.  
 
b) Baubeschrieb, Allgemein 
Der Baubeschrieb der Elektroanlagen bezieht sich auf alle Gebäudeteile der Schulanlage. 
Dabei wird die Elektroanlage nicht komplett saniert, sondern nur erneuert, wo dies sinnvoll 
und verhältnismässig ist. Grundsätzlich werden alle noch nicht sanierten Starkstromleitun-
gen und die dazugehörenden Apparate wie Steckdosen, Schalter, etc. durch neue ersetzt. 
In Bereichen, die von der Sanierung komplett ausgenommen sind, werden keine Anpassun-
gen an den Elektroanlagen vorgenommen.  
Durch die Erneuerung der Elektroanlagen werden die benötigten Erweiterungen für die zu-
kunftsgerichtete Nutzung der Schule möglich. Die Betriebssicherheit wird erhöht sowie die 
Wartung, der Unterhalt und die Fehlersuche deutlich erleichtert. 
Der nachfolgende Baubeschrieb gibt einen Leitfaden zu den geplanten Arbeiten. Sie decken 
sich mit dem Kostenvoranschlag der Elektroanlagen der CSP Meier AG vom 11.03.2021.  
 
c) Baubeschrieb Elektroanlagen  
Auswahl an geplanten Arbeiten: 
 

- Ersatz der bestehenden Hauptverteilung durch eine neue Schaltgerätekombination nach 
den aktuellen Normen und dem heutigen Stand der Technik. Mit integriertem Anschluss-
überstromunterbrecher einer Arealgesamtmessung und separaten Werksmessungen für 
die PV Anlage. Einbau von Multimetern für die Erfassung von Verbraucherprofilen der 
einzelnen Trakte (Turnhalle, Klassentrakt, Tagesschule) 
 

- Ersatz der veralteten Unterverteilungen durch neue Schaltgerätekombinationen nach 
den heutigen Normen und dem heutigen Stand der Technik. Versehen mit genügend 
Reserveplatz für nachträgliche Einbauten. 

 

- Notlichtanlagen: Einzelakkuleuchten Speisung der Not- und Fluchtwegbeleuchtung. 
 

- Erstellung innerer Blitzschutz in der Hauptverteilung (nach Einspeisung). 
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- Erstellen der benötigen Horizontalerschliessungen (Trassen) und Steigzonen zur Auf-
nahme der Neuinstallationen entsprechend den aktuellen Brandschutzrichtlinien. Schaf-
fung von Steigzonen zur nachträglichen Aufrüstung der UKV-Installationen. Erstellen 
von Brüstungskanälen in den zu sanierenden Unterrichtsräumen im Klassentrakt und 
Verbindungstrakt sowie dem Informatikzimmer zur Aufnahme der neuen Elektroan-
schlüsse (Steckdosen, UKV, etc.). 
 

- Neuerschliessung der neuen Unterverteilungen und Anpassungsarbeiten an bestehen-
den, weiterverwendeten Abgangsleitungen. 
 

- Turnhalle: Die bestehende Beleuchtungsanlage hat ihre Nutzlebensdauer überschritten. 
Aufgrund veralteter Betriebsgeräte (KVG) ist der Energieverbrauch höher und die War-
tungsintervalle (z.B. Leuchtmittelersatz) kürzer als bei Anlagen nach heutigem Stand der 
Technik (LED). Es werden ballwurfsichere Beleuchtungskörper zur nutzungsbezogenen 
Ausleuchtung eingesetzt. Es ist keine separate Veranstaltungsbeleuchtung (z.B. Büh-
nenbeleuchtung) vorgesehen, jedoch sind die Hallenleuchten zu diesem Zweck dimm-
bar. 
 

- Verbindungstrakte: Sanierung der gesamten Beleuchtungsanlage und den Verkehrsflä-
chen. Die Beleuchtungssteuerung erfolgt über Präsenzmelder in den Verkehrsflächen, 
Nasszellen, Lagerräume (vollautomatisch) und Unterrichtsräumen (halbautomatisch). 
Die Technikräume werden konventionell geschaltet.  
 

- Klassentrakt: Sanierung der gesamten Beleuchtungsanlage in den Unterrichtsräumen 
und den Verkehrsflächen. Die Beleuchtungssteuerung erfolgt über Präsenzmelder in 
den Verkehrsflächen, Nasszellen, Lagerräumen (vollautomatisch) und Unterrichtsräu-
men (halbautomatisch).  
 

- Beleuchtung Zugänge: Erstellung einer Beleuchtung der Zugänge und Vordächer. Die 
Beleuchtungssteuerung wird mittels Zeitfenstersteuerung mit Präsenzmeldern realisiert. 
 

- Erstellung der Sicherheitsbeleuchtungen gemäss Brandschutzkonzept und Notbeleuch-
tungen nach dem Stand der Technik (Papier Notlicht der SLG). Es sind nur Einzelakku-
leuchten vorgesehen.  
 

- Erneuerung der alten Installationen und Apparate (Steckdosen) in den zu sanierenden 
Bereichen.  
 

- Neue elektrische Storeninstallationen (exkl. Antriebe) in den vorgesehenen Bereichen 
gemäss Sanierungskonzept im Singsaal und in der Turnhalle. Die Steuerung erfolgt au-
tomatisiert nach Besonnung der Fassaden und in Abhängigkeit von Wind und Regen. Im 
Singsaal erfolgt die Steuerung grundsätzlich manuell.  
 

- Lieferung der Leuchten mit neuster Technologie und LED-Leuchtmittel. Die Lichtfarbe 
wird auf 4000°C festgelegt. (Tagesweiss) 
 

- Die Sicherheits- und Notbeleuchtung wird über separate, von der Raumbeleuchtung un-
abhängigen Leuchten realisiert.  
 

- Erstellung einer neuen UKV-Anlage für sämtliche Bereiche. Erstellung eines neuen 
UKV-Racks für das gesamte Areal.  
 

- EDV-Anlage: Lieferungen von Aktivkomponenten (z.B. WLAN-Sender, Switch, Server, 
etc.) sind eingerechnet.  
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- Die bestehende Uhrenanlage wird modernisiert. Es sind keine neuen Uhrenstandorte 
vorgesehen. Die bestehenden Pausensignalhörner werden wieder integriert.  
 

- Lieferung und Montage einer neuen Audioanlage für den Turnbetrieb. Es ist keine Ver-
anstaltungstechnik (z.B. Konzertbeschallung) vorgesehen.  
 

- Neue universelle Kommunikationsverkabelung (UKV) nach heutigem Stand der Technik 
mit Kabel Kategorie 7 (geschirmt) und Stecksystem RJ45 Kategorie 6A. Installation von 
WLAN-Sendern in allen Schulräumen. Erstellen von dauerhaften UKV-Installationen in 
allen Unterrichtsräumen. Erstellen der Leerverrohrungen in den Steigzonen für nach-
trägliche Installation von UKV-Anschlüssen in den einzelnen Räumen. (Reserveplatz)  

 
 
Argumentation für die Sanierung der Elektroanlagen: 
- Die Elektroanlagen im Schulhaus Ersigen sind überaltert und entsprechen den heutigen 

Sicherheitsanforderungen nicht mehr. 
 

- Alle Installationen müssen seit dem Jahr 2015 über einen Fehlerstromschutzschalter 
verfügen. Aufgrund des Besitzstandes müssen die elektrischen Installationen erst bei 
einer Neuinstallation / Anpassungen vorgenommen werden. 
 

- Nach der Sanierung der Elektroanlagen entsprechen diese den gesetzlichen Vorgaben, 
sind zeitgerecht und die Personensicherheit in der ganzen Schulanlage ist gewährleistet.  
 

- Allfällige asbesthaltige Abdeckungen werden im Labor getestet und bei einem positiven 
Ergebnis fachgerecht entsorgt.  
 

- Durch die Erneuerung der gesamten Beleuchtungsanlage (mit wenigen Ausnahmen) 
entspricht diese wieder den heutigen Bedürfnissen und Normen.  
 

- Durch die geplanten Erneuerungsmassnahmen können künftig wesentliche Einsparun-
gen bezüglich Energieverbrauch und Unterhalt erreicht werden. (Nachhaltigkeit)  
 

- Der wichtigste Aspekt für die Sanierung der Elektroanlagen ist die Betriebssicherheit und 
der Personenschutz.  

 
 
Etappierung / Priorisierung: 
Die Sanierungs- und Instandstellungsarbeiten der Elektroanlagen im Schulhaus Ersigen sol-
len in Etappen und vor allem während der Schulferien erfolgen. Nach heutiger Planung sol-
len die Etappen wie folgt aufgeteilt werden (Änderungen vorbehalten): 
 
- 1. Etappe 2021/22 Schulhaus Haupttrakt.  
Erneuerung der gesamten Elektroinstallationen inkl. Beleuchtung. Plus neue EDV- An-
schlüsse (1 Stk.) in allen Schulräumen. Neue Hauptverteilung und Medienverteiler im UG. 
Zusätzliche Gewährleistung, dass ab 1. Etappe alle Steckdosen mit FI- Schutzschaltern 
(Personenschutz) in der Schulanlage ausgestattet oder über solche FI- Schalter geschalten 
sind.  
 
- 2. Etappe 2022 Singsaal/Tagesschule/Medienraum/ Büro der Schulpsychologin  
Erneuerung der Elektroinstallation auf heutigen Standard. Neue Beleuchtung im Singsaal 
und im Medienraum. Im Büro der Schulpsychologin werden nur die Leuchtmittel ausge-
tauscht sofern möglich.  
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- 3. Etappe 2023 EDV/Turnhalle  
Erneuerung der EDV- Anschlüsse an den Medienverteiler mit Sternverteilung in die erfor-
derlichen Schulräume. Erneuerung und Ersatz der Beleuchtung in der Turnhalle. 
 
 
Kosten 
Der vom Souverän beanspruchte Verpflichtungskredit zu Lasten der Investitionsrechnung 
(Konto 2170.5040.05) für die Sanierungs- und Instandstellungsarbeiten der Elektroanlagen 
im Schulhaus beläuft sich gemäss Kostenvoranschlag der CSP Meier AG auf CHF 
670'000.00 (inkl. MWST).  
 
Die Investition löst folgende Folgekosten aus: 
 

Folgekosten Instandstel-
lung Elektroanlagen 

Kapital Nutzungsdauer Abschreibungs-/ 
Zinssatz 

Betrag 

Abschreibung Schulhaus 
Zinsen (kalkulatorisch) 

670‘000.00 
 

25 Jahre 4.00 % 
3.00 % 

CHF 26‘800.00 
CHF 10‘050.00 

Total Kapitalkosten pro Jahr CHF 36‘850.00 
Total Betriebsfolgekosten pro Jahr CHF          0.00 
Total Folgekosten pro Jahr CHF 36‘850.00 

 
Kommentar zu den Folgekosten:  
- Im Finanz- und Investitionsplan 2020 – 2025 sind für das Projekt im Jahr 2021 CHF 

350‘000.00 eingestellt. Eine Aktualisierung des Finanzplanes wird im 4. Quartal 2021 
erfolgen.  

- Die Abschreibungen sind mit der vorschriftsgemässen Nutzungsdauer berechnet (vgl. 
Anhang 2 der Gemeindeverordnung). 

- Auf dem beantragten Verpflichtungskredit werden die Kapitalkosten (Abschreibungen 
und Zinse) durchschnittlich rund CHF 36‘850.00 pro Jahr betragen und die Erfolgsrech-
nung des allgemeinen Haushalts belasten.  

- Gestützt auf das Finanzplanresultat muss das Vorhaben fremdfinanziert werden.  
- Das Finanzhaushaltsgleichgewicht bleibt erhalten.  
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Einwohnergemeindeversammlung vom 30. August 2021 wird beantragt, einen Ver-
pflichtungskredit von CHF 670‘000.00 für die Sanierung / Instandstellung der Elektroanlagen 
im Schulhaus Ersigen zu Lasten der Investitionsrechnung zu genehmigen. Dem Gemeinde-
rat wird die Kompetenz erteilt, die jährlichen Tranchen in das jeweilige Investitionsbudget 
zu integrieren. 
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2. Öffentliche Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz und 
Alimentenwesen 

2.1 Kündigung: Vertrag Sozialdienst Oesch-Emme  
2.2 Übertragung der Aufgaben an die Einwohnergemeinde Burgdorf 
2.3 Genehmigung: Vertrag Einwohnergemeinde Burgdorf 
 
Ausgangslage 
 
Die Gemeinde Ersigen ist vertraglich mit den Einwohnergemeinden Alchenstorf, Heimiswil, 
Hellsau, Höchstetten, Koppigen, Rumendingen und Willadingen im Bereich der Aufgaben-
erfüllung der öffentlichen Sozialhilfe gemäss Sozialhilfegesetz und –verordnung sowie im 
Bereich der Aufgaben der Sozialdienste gemäss Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz 
der Einwohnergemeinde Wynigen, welche den Sozialdienst Oesch-Emme führt, ange-
schlossen.  
Im Bereich der Schulsozialarbeit ist die Gemeinde Ersigen vertraglich der Stadt Burgdorf 
angeschlossen.  
 
Aufgrund der personellen Probleme, der eingeschränkten Ressourcen und Möglichkeiten 
des Sozialdienstes Oesch-Emme im Vergleich zu einem anderen Sozialdienst, hat der Ge-
meinderat einen Wechsel des Sozialdienstes geprüft. Mit der Gemeinde Kirchberg BE (So-
zialdienst untere Emme) und der Stadt Burgdorf (Sozialdienst Burgdorf) fanden entspre-
chende Gespräche statt. Optimal wäre ebenfalls die Zusammenlegung des Schulsozial-
dienstes mit dem Sozialdienst. Es ist nicht optimal, wenn der Schulsozialdienst von einem 
anderen Dienstleister geführt wird. 
 
Am 16. und 17. Juni 2020 fanden Erstgespräche mit dem Regionalen Sozialdienst untere 
Emme und dem Sozialdienst der Stadt Burgdorf statt.  
 
Der Regionale Sozialdienst untere Emme wird als Sitzgemeindemodell durch die Ge-
meinde Kirchberg geführt und umfasst die Gemeinden Aefligen, Bätterkinden, Kernenried, 
Kirchberg, Lyssach, Rüdtligen-Alchenflüh, Rüti bei Lyssach, Utzenstorf, Wiler und Ziele-
bach. Der Schulsozialdienst ist nicht im Regionalen Sozialdienst untere Emme integriert. 
Kostenmässig würde es momentan pro Einwohner etwa CHF 9.00 kosten. Pro Jahr etwa 
CHF 18'600.00 (heute etwa CHF 28.00 pro Einwohner beim Sozialdienst Oesch-Emme oder 
Jahreskosten von rund CHF 57'800.00). Ein Teil der Basisleistung (Administration, etc.) wird 
durch die Gemeindeverwaltung Kirchberg gestellt und ist, im Sinne der Kostentransparenz, 
nicht ganz nachvollziehbar (in Wynigen bezahlt der Sozialdienst CHF 30’000.00 an die Ba-
sisleistungen der Gemeinde). Zusätzlich entstehen bei einem Anschluss einmalige Kosten 
von rund CHF 30'000.00.  Ein Vertreter der Gemeinde hat Einsitz in der Sozialkommission 
mit dem Recht zur Dossiereinsicht und Kontrolle (zurzeit in Wynigen nicht gegeben). 
 
Dem Sozialdienst Burgdorf (Sitzgemeindemodell) der Stadt Burgdorf sind die Gemeinden 
Oberburg und Hasle b.B angeschlossen. Von der Grösse her umfasst er etwa 22'600 Ein-
wohner mit 34 Vollzeitstellen verteilt auf 43 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Sozial-
dienst Burgdorf war sehr gut auf unser Gespräch vorbereitet und macht einen sehr profes-
sionellen Eindruck. Der Schulsozialdienst ist der Bildungsdirektion angegliedert und somit 
vom Sozialdienst getrennt. Sie arbeiten jedoch eng zusammen. Ein Vorteil wäre, dass wir 
die Leistungen der Schulsozialarbeit bereits heute vertraglich mit der Stadt Burgdorf gere-
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gelt haben resp. die Leistungen einkaufen. Kostenmässig arbeiten sie mit einer Fallpau-
schale von CHF 460.00 pro Person / Fall. Dies ergäbe, basierend auf den aktuellen Fallzah-
len, einen Betrag von CHF 13'000.00 pro Jahr. Bei einem Wechsel zum Sozialdienst Burg-
dorf fallen keine einmaligen Anschlusskosten an. Ein Gemeindevertreter kann Einsitz in der 
Sozialkommission Burgdorf (mit Antragsrecht, ohne Stimmrecht) nehmen. 
 
Nach den Erstgesprächen vom Sommer 2020 hat der Gemeinderat die Gespräche mit dem 
Sozialdienst Burgdorf, aufgrund der hohen Professionalität und Stabilität und auch unter 
dem Parameter der grossen Kosteneinsparung, im Sinne der Fallpauschalen, weitergeführt 
und entschieden der Gemeindeversammlung den Wechsel des Sozialdienstes zur Be-
schlussfassung zu unterbreiten.  
 
 
Antrag des Gemeinderats 
Der Einwohnergemeindeversammlung vom 30. August 2021 wird beantragt: 
1. Die Gemeinde Ersigen kündigt per 31.12.2022 den Vertrag «Sozialdienst Oesch-

Emme» bei der Einwohnergemeinde Wynigen. 
2. Die Gemeinde Ersigen überträgt ihre Aufgaben im Bereich der öffentlichen Sozialhilfe, 

des Kindes- und Erwachsenenschutzes und des Alimentenwesens für die Zeit ab dem 
1. Januar 2023 der Einwohnergemeinde Burgdorf. 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. Er wird insbesondere beauftragt, die 
Einzelheiten durch Vertrag mit der Einwohnergemeinde Burgdorf zu regeln. 
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Jahresrechnung 2020 
 
1. Das Wichtigste in Kürze 
 
Die Jahresrechnung 2020 basiert auf einer Steueranlage von 1,70 Einheiten (Erhöhung auf 
das Jahr um 0.1 Steueranlagezehntel) sowie einem Liegenschaftssteueransatz von 1,2 ‰ 
des amtlichen Werts. Der lineare Abschreibungssatz für das am 1. Januar 2016 bestehende 
Verwaltungsvermögen ist im Jahr 2015 auf 10 % (10 Jahre) festgelegt worden. 
 
Die Jahresrechnung der Gemeinde Ersigen schliesst im Allgemeinen Haushalt (Steuerhaus-
halt) mit einem Aufwandüberschuss von CHF 481'707.59 ab. Somit um rund 
CHF 629'000.00 besser als budgetiert. Im Vergleich zur Vorjahresrechnung beträgt die Bes-
serstellung rund CHF 970'000.00. Das Budget 2020 im Allgemeinen Haushalt wies einen 
Aufwandüberschuss von CHF 147'900.00 auf. 
 
Im Gesamthaushalt resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 497'510.64, bei Ausgaben 
und Einnahmen von CHF 8‘573'365.87. Die Besserstellung gegenüber dem Budget beträgt 
rund CHF 652‘000.00. 
 
Im Vergleich zur Jahresrechnung 2019 erhielten wir höhere Steuereinnahmen bei den na-
türlichen Personen von rund CHF 400'000.00. Bei den juristischen Personen sind Mehrein-
nahmen von rund CHF 130'000.00 zu verzeichnen.  
 
Die Besserstellung des Rechnungsergebnisses 2020 zum Budget 2020 von rund 
CHF 629'000.00 oder 2.3 Steuerzehnteln, begründen verschiedene Aufwendungen und Er-
träge. Die «Allgemeine Verwaltung» liegt mit Nachkrediten im Bereich der Vakanzen auf 
der Verwaltung netto rund CHF 70'000.00 über dem Budget oder CHF 73'000.00.  
 
Im Bereich der «öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Verteidigung» liegen wir mit 
CHF 35'000.00 unter dem Budget und gemäss dem Vorjahr mit CHF 14'000.00 darunter. 
Die Besserstellung ist auf Mehreinnahmen von Verwaltungsgebühren bedingt durch die ak-
tive Bautätigkeit der Grundeigentümer sowie auf den Einnahmenanteil am Radargerät. Zu-
dem verzichtete die GVB erneut auf die Einforderung des Beitrages an die Einsatzkosten-
versicherung. 
 
Die «Bildung» weicht netto lediglich mit rund CHF 2'000.00 über dem Budget ab. Dies trotz 
den Mehraufwendungen bei den Beiträgen an den Gemeindeverband Kirchberg und den 
Schulbesuch der Kinder an Schulen in anderen Gemeinden. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass verschiedene Budgetkredite nicht ausgeschöpft worden sind. Gegenüber der Rech-
nung 2019 wird eine Besserstellung um rund CHF 137'000.00 ausgewiesen.  
 
Der Bereich «Kultur, Sport und Freizeit» liegt netto CHF 22'000.00 unter dem budgetierten 
Betrag oder rund CH 6'000.00 unter der Vorjahresrechnung. Bedingt durch Covid-19 und 
den damit verbundenen Einschränkungen konnten verschiedene Anlässe wie Dorffest 2020, 
Bundesfeier etc. nicht durchgeführt werden. 
 
Fast ausgeglichenen schliesst der Bereich «Gesundheit» gegenüber dem Budget und der 
Vorjahresrechnung ab. 
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Die «Soziale Sicherheit» liegt netto mit rund CHF 45'000.00 unter dem Budget und gegen-
über der Vorjahresrechnung mit rund CHF 27'000.00 darüber. Der Beitrag an die Ergän-
zungsleistungen AHV/IV liegt mit CHF 14'000.00 unter dem budgetierten Betrag. Der Bei-
trag an den Lastenausgleich Soziales liegt mit CHF 30'000.00 unter dem budgetierten Be-
trag. Der Beitrag von CHF 1'053'060.45 entspricht in etwa dem im Jahr 2019 geschuldeten 
Betrag.  
 
Beim «Verkehr, Strassen» liegen wir netto CHF 12'000.00 unter dem Budget. Im Vergleich 
zur Jahresrechnung 2019 werden netto CHF 50'000.00 Mehraufwendungen ausgewiesen. 
 
Der Bereich «Umweltschutz und Raumordnung» liegt mit rund CHF 35'000.00 des Net-
toaufwandes unter dem budgetierten Betrag. Durch den Entscheid des Gemeinderats auf 
die Weiterführung des Angebotes der Tageskarten zu verzichten, konnten Minderaufwen-
dungen von rund CHF 6'000.00 ausgewiesen werden. Der eingestellte Betrag bei den Ge-
wässerverbauungen wurde nicht ausgeschöpft. Die Ortsplanungsrevision konnte nicht wie 
geplant im Jahr 2020 abgeschlossen werden. Dadurch verschiebt sich die 1. Abschrei-
bungsrate auf das Jahr 2021 resp. 2022. 
 
Mit rund CHF 12'000.00 liegt der Nettoertrag der «Volkswirtschaft» unter dem Budget. 
Dieser entspricht jedoch der Vorjahresrechnung. Die Verkaufserlöse des Holzes und der 
Beitrag der Onyx AG liegen unter dem budgetierten Betrag. 
 
Der Nettoertrag bei den «Finanzen und Steuern» liegt um CHF 82'000.00 über dem Budget 
und um CHF 7'000.00 unter der Vorjahresrechnung. Die Steuereinnahmen sind erfreulicher-
weise um rund CHF 419'000.00 höher als budgetiert ausgefallen. Demgegenüber fiel der 
Beitrag des Kantons um CHF 46'000.00 tiefer aus. Ausgeführte Sanierungsarbeiten an den 
Liegenschaften des Finanzvermögens verursachten netto Mehraufwendungen von rund 
CHF 28'500.00. 
 
Die Spezialfinanzierung Wasserversorgung schliesst mit einem Defizit von CHF 11'173.93 
und die SF Abwasserentsorgung mit einem Defizit von CHF 551.82 ab. Bedingt durch die 
Umstellung der Verbuchung der Tierkadaverentsorgung schliesst die SF Abfall mit einem 
Ertragsüberschuss von CHF 15'873.36 ab. Da die Rechnung der Tierkadaverentsorgung 
immer recht spät kommt und die Einnahmen der Verursacher bisher im neuen Jahr verbucht 
wurden, wurde die Rechnung für das Jahr 2020 ebenfalls erst dem Jahr 2021 belastet. Ohne 
diese Umstellung hätte die SF Abfall lediglich einen Ertragsüberschuss von CHF 3'714.91 
ausgewiesen. Die SF Feuerwehr weist einen Ertragsüberschuss von CHF 11'655.44 aus. 
 
Die Nettoinvestitionen belaufen sich im Jahr 2020 auf CHF 87'679.60. Geplant waren Net-
toinvestitionen im Betrag von CHF 1'375'000.00. 
 
Der Bilanzüberschuss weist per 31. Dezember 2020 einen Bestand von CHF 2‘648'223.38 
aus. Dieser Bestand macht rund 51 % des Nettosteuerertrags 2020 oder rund 9.8 Steuer-
anlagezehntel (ein Steueranlagezehntel beträgt rund CHF 270‘000.00) aus. 
 
Alle Nachkredite von insgesamt CHF 726‘327.66 sind - sofern sie im Einzelfall den Betrag 
von CHF 5‘000.00 übersteigen - in einer separaten Nachkredittabelle zur Jahresrechnung 
aufgeführt und mit entsprechenden Begründungen versehen. Davon sind CHF 292'127.21 
gebunden, CHF 434'200.45 liegen in der Kompetenz des Gemeinderats. 
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Die verschiedenen Finanzkennzahlen weisen grösstenteils gute bis tragbare Werte aus. 
Der Durchschnittswert im Fünfjahresmittel wurde seit der Umstellung auf HRM2 erstmals 
berechnet und kann in der vollständigen Jahresrechnung studiert werden. 
 
2. Rechnungsgenehmigung 
 

Gemäss Art. 71 GV verabschiedet der Gemeinderat die Jahresrechnung 2020 der Einwoh-
nergemeinde Ersigen: 
 
Aufgrund der Festlegung der Gemeindeversammlung auf den 30.08.2021 wurde ebenfalls 
das Erscheinungsdatum der Ersiger Informationen nach hinten verschoben. Bei Drucklegung 
der Ersiger-Information wird die Referendumsfrist bereits abgelaufen sein. Die Jahresrech-
nung 2020 war ab dem 10. Juni 2021 während 30 Tagen im Rahmen der Referendumsfrist 
öffentlich aufgelegt und auf der Homepage der Gemeinde Ersigen aufgeschaltet.  
 
3. Eckdaten 
 

Übersicht 

 
Rechnung 2020  Budget 2020 

 
Rechnung 2019 

Jahresergebnis ER 
Gesamthaushalt CHF 497'510.64  CHF -155'200.00  CHF -683‘163.30 

      
Jahresergebnis ER 
Allgemeiner Haushalt CHF 481'707.59  CHF -147’900.00  CHF -490'973.36 

      
Jahresergebnis gesetzliche 
Spezialfinanzierungen CHF 15'803.05  CHF -7‘300.00  CHF -192'189.94 

      
Steuerertrag natürliche 
Personen CHF 4'191'711.35  CHF 4‘052’800.00  CHF 3‘791'649.05 

      
Steuerertrag juristische 
Personen CHF 258’526.00  CHF 103‘700.00  CHF 127'724.15 

      
Liegenschaftssteuer CHF 423'555.15  CHF 445‘000.00  CHF 392'197.30 
      
Nettoinvestitionen CHF 87'679.60  CHF 1’375‘000.00  CHF 573'568.90 
      
Bestand Finanzvermögen CHF 5‘989'165.04     CHF 5‘593'548.34 
      
Bestand Verwaltungsvermögen 
Gesamthaushalt CHF 5'114'970.43     CHF 5‘650'457.83 

      
Bestand Verwaltungsvermögen 
Allgemeiner Haushalt CHF 3'624'160.48     CHF 3'987'558.78 

      
Bestand Verwaltungsvermögen 
Spezialfinanzierungen CHF 1'490'809.95     CHF 1‘662'899.05 
      
Fremdkapital CHF 3'559'747.91     CHF 4'164'519.85 
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Eigenkapital CHF 7'544'387.56     CHF 7'079'486.32 
      
Reserven CHF 108'714.46     CHF 108‘714.46 
      
Bilanzüberschuss CHF 2'648'223.38     CHF 2‘166'515.79 

 
 
Spezialfinanzierungen (mit Gebühren finanziert) 
 
SF Wasserversorgung (7101) 
 Rechnungsjahr Budget 
Erfolg CHF -11'173.93 CHF 16’900.00 
 
Verwaltungsvermögen per 31.12.2020 CHF 682'776.63 
Bestand Werterhalt per 31.12.2020 CHF 116'678.75 
Eigenkapital per 31.12.2020 CHF 453'333.89 
 
SF Abwasserentsorgung (7201) 
 Rechnungsjahr Budget 
Erfolg CHF -551.82 CHF 8'100.00 
 
Verwaltungsvermögen per 31.12.2020 CHF 574'051.12 
Bestand Werterhalt per 31.12.2020 CHF1‘969'747.35 
Eigenkapital per 31.12.2020 CHF 414'220.13 
 
SF Abfall (7301) 
 Rechnungsjahr Budget 
Erfolg CHF 15'873.36 CHF 5'000.00 
 
Verwaltungsvermögen per 31.12.2020 CHF 0.00 
Bestand Werterhalt per 31.12.2020 CHF 0.00 
Eigenkapital per 31.12.2020 CHF 179‘446.84 
 
SF Feuerwehr (1500) 
 Rechnungsjahr Budget 
Erfolg CHF 11'655.44 CHF -37'300.00 
 
Verwaltungsvermögen per 31.12.2020 CHF 230'432.30 
Bestand Werterhalt per 31.12.2020 CHF 0.00 
Eigenkapital per 31.12.2020 CHF 210'636.89 
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4. Kommentar zur Erfolgsrechnung 
 

Nachfolgend die Vergleiche und Erläuterungen zu den jeweiligen Hauptgruppen. 
 
0 Allgemeine Verwaltung 
 

 
 
Der Mehraufwand gegenüber dem Budget basiert auf dem Stellenwechsel auf der Verwal-
tung und der Überbrückung der Vakanzen durch den Beizug von externen Dienstleistungs-
büros.  
 
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 
 

 
 
Keine Bemerkungen 
 
2 Bildung 
 

 
 
Keine Bemerkungen 
 
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 
 

 
 
Keine Bemerkungen 
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4 Gesundheit 
 

 
 
Keine Bemerkungen 
 
5 Soziale Sicherheit 
 

 
 
Der Beitrag an den Kanton für die Ergänzungsleistungen AHV/IV ist um rund CHF 14'000.00 
tiefer ausgefallen als budgetiert. Zur Rechnung 2019 ist eine Abnahme von rund 
CHF 2'000.00 zu verzeichnen. Der Beitrag an den Kanton im Bereich der Familienzulagen 
liegt um CHF 3'200.00 tiefer als im Budget 2020 und der Rechnung 2019. Der Beitrag an 
den regionalen Sozialdienst Oesch-Emme liegt um CHF 1'000.00 unter dem Budget und um 
CHF 14'000.00 über der Rechnung 2019. In den kantonalen Lastenausgleich Soziales 
mussten CHF 30'900.00 weniger einbezahlt werden als budgetiert. Die Entschädigung liegt 
um CHF 1'000.00 höher als in der Rechnung 2019.  
 
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
 

 
 
Bei den Werkhofdienstleistungen sind im Vergleich zum Budget 2020 CHF 300.00 weniger 
Ausgaben angefallen. Beim Strassen- und Wegunterhalt liegen die Ausgaben 
CHF 23'000.00 über dem Budget. Beim Unterhalt und Reparaturen der Strassenbeleuch-
tungen betrugen die Mehrausgaben CHF 9'800.00.  
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7 Umweltschutz und Raumordnung 
 

 
 
Die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung schliessen mit ei-
nem Aufwandüberschuss ab. Bei der Spezialfinanzierung Abfall konnte ein Ertragsüber-
schuss verbucht werden. Alle Eigenkapitalbestände weisen nach wie vor positive Werte aus.  
Beim Wasser und Abwasser ist die auf Ende 2017 vom Kanton kommunizierte neue Bu-
chungspraxis erneut angewandt worden, indem Investitionen, sowie werterhaltende Repa-
raturen aus der jeweiligen Rückstellung Werterhalt entnommen werden können.  
 
8 Volkswirtschaft 
 

 
 
Der Minderertrag ist auf die tiefere Konzessionsentschädigung der onyx Energie Mittelland 
AG zurückzuführen. 
 
9 Finanzen und Steuern 
 

 
 
Bei den Steuererträgen liegen wir um rund CHF 426'000.00 über dem Budget, dafür um 
rund CHF 709'000.00 über der Rechnung 2019.  
 
5. Kommentar zur Investitionsrechnung 
 
Es wurden Nettoinvestitionen von CHF 87'679.60 getätigt. Budgetiert waren Nettoinvestiti-
onen von CHF 1'375'000.00. Die bereits genannten Investitionsbeiträge zu Lasten der Mehr-
wertabschöpfung altrechtlich über CHF 273'993.35 sind nicht budgetiert worden. Insgesamt 
wurden für rund CHF 1'013’000.00 weniger Investitionen getätigt als vorgesehen.  
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6. Kommentar zur Bilanz 
 
Die Bilanzsumme beträgt per 31. Dezember 2020 CHF 11‘105'286.47 (Stand per 1. Januar 
2020: CHF 11‘244'006.17). Davon beläuft sich das Finanzvermögen auf CHF 5'989'165.04 
(Stand per 1. Januar 2020: CHF 5‘593'548.34). Im Jahr 2020 hat das Finanzvermögen somit 
um CHF 395'616.70 zugenommen.  
 
Das Verwaltungsvermögen beträgt per 31. Dezember 2020 CHF 5‘116'121.43 (Stand per 
1. Januar 2020: CHF 5‘650'457.83), was einer Abnahme von CHF 534'336.40 entspricht. 
 
Das Fremdkapital ist von CHF 4'164'519.85 per 1. Januar 2020 auf CHF 3‘559'747.91 per 
31. Dezember 2020 gesunken, was einen Differenzbetrag von CHF 604'771.94 ergibt. 
 
Das Eigenkapital (Sachgruppe 29) weist per 31. Dezember 2020 einen Bestand von 
CHF 7‘544‘387.56 aus. Per 1. Januar 2020 hat das Eigenkapital einen Bestand von 
CHF 7‘079‘486.32 ausgewiesen. Die Zunahme im Rechnungsjahr 2020 beträgt somit 
CHF 464'901.24.  
 

Der Bilanzüberschuss (299) beläuft sich auf CHF 2‘648'223.38  
(Stand per 1. Januar 2020: CHF 2‘166'515.79).  

 
Der Bilanzüberschuss per 31. Dezember 2020 macht somit rund 49 % des Nettosteuerer-
trages aus. Pro Einwohner/in beträgt das Eigenkapital rund CHF 3’600.00. Ein Steueranla-
gezehntel beträgt rund CHF 270‘000.00. Der Bilanzüberschussbestand am Ende der Rech-
nungsperiode 2020 beträgt somit rund 9.8 Steueranlagezehntel. 
 
  



        
 
 

 
Seite 20   Ersiger-Information August 2021 

Aus dem Gemeinderat 
 
Schulkommission 
 
Aufgrund des Wegzuges aus der Gemeinde Ersigen demissionierte Therese Lehmann 
Friedli als Mitglied der Schulkommission per 31.12.2020. Als Nachfolgerin hat der Gemein-
derat Evelyn Blaser, wohnhaft in Niederösch, per 01.01.2021 bis Ende der Legislaturperi-
ode in die Schulkommission gewählt. 
 
Waldbewirtschaftung 
 
Mit der Firma Spahr GmbH, Ersigen, wurde ein Waldbewirtschaftungsvertrag abgeschlos-
sen. Durch die Waldbewirtschaftung sollen die Nutz- und Schutzfunktionen erhalten bleiben. 
Stabilität, Qualität und eine standortangepasste Baumartenzusammensetzung der Waldbe-
stände sollen gefördert werden.  
Der Gemeinderat strebt eine nachhaltige Waldbewirtschaftung an. Der Wald soll kosten-
neutral unterhalten werden. Der Bewirtschafter absolviert die nötigen Kontrollgänge insbe-
sondere nach Naturereignissen. Der Wald soll mittel- und langfristig in einem nachhaltig 
aufgebauten Zustand erhalten bleiben. 
 
Urnenabstimmung vom 20.12.2020 
 
An der Urnenabstimmung wurden folgende Geschäfte dem Souverän zur Abstimmung un-
terbreitet:  
 
1. Umnutzung Zivilschutzanlage in öffentlichen Schutzraum; Genehmigung Verpflichtungs-

kredit 
2. Schulbusbetrieb Ersigen-Niederösch; Genehmigung Verpflichtungskredit der jährlich 

wiederkehrenden Kosten 
3. Genehmigung des Budgets 2021 und Festsetzung der Steueranlage und des Liegen-

schaftssteueransatzes 
 
Alle 3 Abstimmungsvorlagen wurden angenommen. Innert der Beschwerdefrist wurden 
keine Eingaben eingereicht. 
 
Archiv 
 
Seit der Fusion im Jahr 2016 sind die Aktenbestände immer noch in verschiedenen Räumen 
untergebracht und nach dem jeweiligen Aktenplan der früheren Gemeinden grob in Schrän-
ken untergebracht. Mit der Durchführung einer Archivreorganisation soll eine einheitliche 
Ordnung umgesetzt werden. Gleichzeitig werden die Vorgaben der im Jahr 2015 in Kraft 
getretenen Direktionsverordnung über die Verwaltung und Archivierung umgesetzt. 
 
Der im Jahr 2021 in der Investitionsrechnung eingestellte Betrag von CHF 74'800.00 wurde 
vom Gemeinderat freigegeben und der Auftrag zur Ausführung an die Firma Archivdaten.ch 
GmbH vergeben.  
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Wasserversorgung, Ersatz Steuerung 
 
Die Steuerung der Wasserversorgung Ersigen wurde im Jahr 1973 in Betrieb genommen. 
Während der fast 50 Jahre waren wenig Störungen zu verzeichnen. Die Steuerung SPW 
Oberfeld wurde im Jahr 2005 mit neuen Modulen und Wasserzählern versehen. Während 
den vergangenen Jahren wurden Steuerkabel umgelegt und auf den heutigen Stand in den 
Strassen (Käsereiweg, Lobärgstrasse, Rainacherweg, Rumendingenstrasse und Rudswil-
strasse) eingezogen. Dies waren bereits Vorarbeiten im Hinblick auf einen Ersatz der Steu-
erung. 
 
Der Kredit von CHF 150'000.00 wurde vom Gemeinderat gesprochen. Während der Aufla-
gefrist des finanziellen Referendums blieb die Beschwerdefrist ungenutzt. 
Die Arbeitsvergabe ist erfolgt und der Ersatz der Steuerung inkl. der erforderlichen Anpas-
sungen wird Ende 2021 / Anfang 2022 erfolgen. 
 
eUmzug 
 
Im 2. Halbjahr 2021 führt die Gemeinde Ersigen den elektronischen Dienst eUmzug ein. 
Das Projekt eUmzug sieht vor, einen Umzug in elektronischer Form vollziehen zu können, 
sprich, das An- und Abmelden bei der Wohngemeinde auf dem digitalen Weg zu machen. 
Seit dem Februar 2019 läuft die Versuchsphase des eUmzuges in verschiedenen Gemein-
den.  
 
Daten Gemeindeversammlung 
 
Der Gemeinderat legte die Daten wie folgt fest:  

- Montag, 30. August 2021 
- Montag, 06. Dezember 2021 

 
Neuzuzügeranlass 
 
Während des Jubiläumsfestes «100 Jahre Emmentalischer Hornusserverband» findet am 
11. September 2021 der Neuzuzügeranlass der Gemeinde Ersigen statt. 
 
Geschenk SV Wiler-Ersigen im Jahr 2015 
 
Zur 750 Jahr Feier von Ersigen hat der SV Wiler-Ersigen der Gemeinde ein grosszügiges, 
originelles Geschenk in Form eines riesigen Pokal-Ständers (halbierter Unihockey-Ball mit-
tels CAD Konstruktion 3D) überreicht. Dies geschah am 05.09.2015 anlässlich des Dorffes-
tes. 
 
Zurzeit steht das Jubiläums-Geschenk, mit den gewonnenen Pokalen des 12maligen 
Schweizermeisters SV Wiler-Ersigen, im Schalterbereich der Gemeindeverwaltung. Die 
Aufschrift lautet: «750 Jahre Gemeinde Ersigen. Als Dank für die Unterstützung Unihockey 
Serienmeister SV Wiler-Ersigen. Dorffest 2015». Das Geschenk kommt am jetzigen Stand-
ort nicht richtig zur Geltung. Ein geeigneter Platz konnte in der Schulanlage Ersigen gefun-
den werden. Sobald die Vitrine fabriziert ist, wird der Pokal-Ständer von der Gemeindever-
waltung in die Schulanlage umziehen. 
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Umsetzung Verkehrsmassnahmen/Schulwegsicherung – weitere Schritte 
 
Wie bereits in den vorigen Ersiger-(Kurz-)Infos erläutert, mussten im Dorf fast sämtliche 
Fussgängerstreifen entfernt werden. Diese entsprachen nicht mehr den heutigen gesetzli-
chen Anforderungen und konnten auch nicht durch einfache Schritte optimiert oder an eine 
andere Stelle verlegt werden. Zusammen mit dieser Massnahme wurde im Dorfzentrum eine 
30er Strecke errichtet, um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern. In ei-
nem weiteren Schritt wurde im letzten halben Jahr die Schulwegsicherheit an verschiedenen 
Stellen in den Dorfteilen in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Oberingenieurskreis 4 
überprüft. Dies mit dem Ziel, zugunsten der Sicherheit zusätzliche Verbesserungsschritte 
anzustreben. 
 
Die geplanten oder z.T. bereits umgesetzten Verbesserungsmassnahmen: 

- Auf der Oeschstrasse von Niederösch nach Oberösch, rechtseitig, wird ein Radstrei-
fen aufgemalt. Da die Strasse zu schmal ist, kann dies leider nur einseitig umgesetzt 
werden. Da die Schüler*innen morgens zum Teil bei Dunkelheit den Schulweg mit 
dem Velo bewältigen, wurde diese Strassenseite für die Markierung gewählt. Neben 
der Markierung sind Tafeln «Achtung Schulweg» vorgesehen.  

- Neuer Radarstandort in Niederösch beim Ortseingang. 
- Neuer Radarstandort im Unterdorf von Ersigen per 2022. 
- Als Ersatz für die Fussgängerstreifen werden an der Dorfstrasse in Ersigen an zwei 

Stellen «Füsschen» aufgemalt. Diese dienen den Kindern (und natürlich auch Er-
wachsenen) als Orientierungshilfe, zum Anzeigen, wo sich die beste Querungsstelle 
der Strasse befindet. Achtung: hier gilt aber für die Fussgänger kein Vortrittsrecht. 
Zusammen mit den «Füsschen» sind weitere kleinere Markierungen auf der Strasse 
geplant. 

- Der Visispeed (Smiley) wurde an verschiedenen Standorten mit kürzlich geänderter 
Geschwindigkeit platziert, um die Fahrzeuglenker auf die «neue» Höchstgeschwin-
digkeit zu sensibilisieren.  

Auch zukünftig sind weitere Schritte zur Verbesserung der Schulwegsicherung geplant. 
Grösstenteils werden diese in Zusammenhang mit den geplanten Strassenbaumassnah-
men in nächster Zeit angegangen. 
 
Danke fürs Einhalten der Geschwindigkeit und ihre Aufmerksamkeit zugunsten aller Ver-
kehrsteilnehmer. 
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Aus den Kommissionen 
 
Baukommission 
 
Baubewilligungen 
 
Die Baukommission Ersigen und das Regierungsstatthalteramt Emmental haben in der Zeit 
vom 1. November 2020 – 30. April 2021 folgende Baubewilligungen erteilt: 
 
Bauherrschaft Objekt Bauvorhaben 

Bolliger Christian N/Dorfstrasse 6a Neubau Einstellhalle mit Strohlager,  
Abbruch Gebäude 6a 

Kilchenmann Urs O/Bachstrasse 6 / 8 Neue PV-Anlagen, Umbau Stöckli, 
neue Sickermulde 

Spreng Hans-Peter E/Gsteigweg 3 
Teilrückbau Hauptdach und Rückbau 
best. Wintergarten, Ersatzbau Winter-
garten unbeheizt 

Sägi Ski & Radsport, 
Sägesser Christian E/Dorfstrasse 7a 

Anbau Glas-Überdachung, Seiten-
wände mit Lochblech/Glas und Türe 
geschlossen. Nutzung als aussen Aus-
stellungsraum für Velos 

Aebi Bernhard und 
Schweizer Larissa N/Oeschstrasse 16 

Umbau bestehendes EFH, Erweiterung 
mit Anbau an Nord-Ost-/ Nord-West-
Fassaden, freistehender Carport, Ab-
bruch Schopf 

Kunz Pino und Nicole E/Käsereiweg 2a Carport für Wohnwagen 
Schwab-Kilchenmann 
Hans und Marianne E/Burgfeldweg 2 Wohnraumerweiterung Erdgeschoss 

(Anbau über best. Garage) 

Wälchli Urs N/Dorfstrasse 8 Verbreiterung Türe zur erleichterten 
Bewirtschaftung des Rinderstalls 

Käsermann Serge E/Gsteigweg 10 

Abbruch des bestehenden Erdge-
schosses, Neubau Erd- Obergeschoss 
auf bestehendes Untergeschoss, Sitz-
platz mit Schiebedrehverglasung und 
Glasdach, Anbau Garage, Heizungser-
satz 

Hertig Sandro E/Käsereiweg 3 Sonnensegel 
Waldgenossenschaft 
Ersigen, 
Werthmüller Hans 

O/Möösli 
Erschliessung "Möösli", zwei beste-
hende LKW-Strassen miteinander ver-
binden 

Studer Benassi Regula E/Dorfstrasse 26 Parkplatzumgestaltung 

Flühmann Michel und 
Madeleine E/Sonnrain 7 

Umnutzung Abstellraum unbeheizt zu 
Nasszelle beheizt. Fensterersatz in EG 
und OG. Erweiterung Balkon ost- süd-
seitig. Umgestaltung der Innenräume 
im EG. 

Egger Felix E/Dorfstrasse 39 Ersatz Bepflanzung mit Holzwand 
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Schüpbach Jan und 
Helen E/Lobärgstrasse 13 

Umbau mit Fassadenänderung: neue 
verputzte Aussendämmung mit einzel-
nen Anpassungen Fenster- und Tür-
öffnungen. Änderung Fassadenfarbe 

Von Gunten Jean-
Claude E/Osterstall 19 Umstellung Heizsystem auf Erdwär-

mesonden-Anlage 
Gemeindeverband 
Wasserversorgung 
WANK und  
Onyx Energie AG 

N/Dorfstrasse Ersatz Wasserversorgungsleitung 

Meister Beatrice E/Burgdorfstrasse 19 

Ersetzen des bestehenden Ölheizkes-
sels durch eine neue aussenstehende 
Luft-Wasser-Wärmepumpe zu Heiz-
zwecken sowie zur Trinkwasser-Er-
wärmung 

 
Baubewilligungsverfahren 
 
Baubewilligungspflichtige Bauvorhaben (Art. 1a BauG und Art. 4 BewD) 
 
Grundsätzlich sind alle künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Bauten, Anlagen 
und Einrichtungen (Bauvorhaben), die in fester Beziehung zum Erdboden stehen und ge-
eignet sind, die Nutzungsordnung zu beeinflussen, indem sie zum Beispiel den Raum 
äusserlich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen, bewilli-
gungspflichtig. Ebenfalls baubewilligungspflichtig sind Zweckänderungen und der Abbruch 
von Bauten, Anlagen und Einrichtungen sowie wesentliche Terrainveränderungen. 
 
Baubewilligungsfreie Bauvorhaben (Art. 1b BauG und Art. 5ff. BewD) 
 
Bauvorhaben, welche keiner Baubewilligung bedürfen, sind in Art. 5 ff. des Kantonalen 
Dekrets über das Baubewilligungsverfahren unter Vorbehalt von Art. 7 des Kantonalen 
Dekrets über das Baubewilligungsverfahren abschliessend geregelt. Dabei ist zu beachten, 
dass auch bewilligungsfreie Bauvorhaben den Vorschriften entsprechen müssen. 
 
Entspricht das Bauvorhaben keinem der im Dekret über das Baubewilligungsverfahren auf-
geführten bewilligungsfreien Bauvorhaben, unterliegt es der Baubewilligungspflicht. 
 
Anforderung und Eingabe Baugesuch 
 
Für das Baugesuch sind die amtlichen Formulare zu verwenden. Diese können über die 
Internetseite www.jgk.be.ch -> Baubewilligungen -> Formulare / Baugesuche -> Formulare 
Baugesuchsteller direkt heruntergeladen werden. Die Baugesuchsformulare können auch 
bei der Bauverwaltung bezogen oder bestellt werden. 
 
Folgende Unterlagen sind zwingend notwendig, ungeachtet der Art und des Umfangs des 
geplanten Bauvorhabens: 
 Formular Baugesuch (1.0) 
 Formular Boden Bodenschutz 
 Formular EbS Erdbebensicherheit 
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 Situationsplan im Massstab 1:500 (Art. 12 und 13 BewD) 
 Projektpläne im Massstab 1:50 oder 1:100 (Art. 14 BewD) 
 
Ob und welche Nebengesuche mit den Baugesuchsunterlagen zusätzlich eingereicht wer-
den müssen, ist abhängig von der Art und des Umfanges des geplanten Bauvorhabens: 
 Technik (2.0) 
 Immissionsschutz (2.1) 
 Entwässerung von Grundstücken (3.0) 
 Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten (3.2) 
 Brandschutz (3.3) 
 Zivilschutz Schutzraumbau (3.5) 
 Zivilschutz Schutzraum-Befreiung (3.6) 
 Wärmeentzug mittels Erdsonden (3.7) 
 Sicherheit und Gesundheit (4.0) 
 Fragebogen Gewässerschutz: Industrie und Gewerbe (4.1) 
 Bauten nach Waldgesetz (4.2) 
 Gastgewerbe (4.3) 
 Gewässerschutz Landwirtschaft Güllegruben und Mistplatz (4.4) 
 Benützung von öffentlichem Terrain (5.0) 
 Anschluss Elektrizität (5.1) 
 Anschluss Gemeinschaftsantenne (5.2) 
 Anschluss Gas (5.3) 
 Anschluss Wasser (5.4) 
 Wasser-/Abwasserinstallationen (5.5) 
 Anschluss an das Fernmeldenetz (5.8) 
 Reklamen (6.0) 
 Asb Asbest 
 BiG Bauten im Grundwasser und Grundwasserabsenkungen 
 StFV Störfallvorsorge 
 Bio Biologische Sicherheit 
 Baustellen Entsorgungskonzept 
 HFB Hindernisfreies Bauen 
 NG Naturgefahren 
 Rn Radon 
 FU Gesuch um Bewilligung eines Fumoirs 
 Bauen in der Landwirtschaftszone: Angaben zum Betriebskonzept 
 Energienachweisformulare 
Bei Unsicherheiten bezüglich der notwendigen Baugesuchsformularen gibt die Bauverwal-
tung gerne Auskunft. 
 
Sämtliche Formulare sind vollständig auszufüllen und wo nötig von der Bauherrschaft, von 
den Projektverfassenden und bei Bauten auf fremden Boden ausserdem von der Grundei-
gentümerschaft zu unterzeichnen respektive unterzeichnen zu lassen (Art. 10 und 11 
BewD). 
 
Die Anforderungen an den Situationsplan richten sich nach Art. 12 und 13 BewD. Der Situ-
ationsplan kann beim zuständigen Geometer (Grunder Ingenieure AG, Bernstrasse 19, 
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3400 Burgdorf, Telefon 034 460 10 10) bezogen werden. Art. 14 BewD schreibt die Anfor-
derungen an die Projektpläne vor. 
 
Setzt die Bewilligung des Bauvorhabens die Erteilung einer Ausnahme voraus, so ist ein 
entsprechend begründetes Ausnahmegesuch miteinzureichen. 
 
Die Baugesuchsunterlagen sind mindestens in zweifacher Ausfertigung bei der Bauverwal-
tung Ersigen einzureichen. Liegt die Baubewilligungskompetenz beim Regierungsstatthal-
teramt Emmental, ist das Baugesuch zwingend via eBau einzureichen (siehe nachfolgender 
Abschnitt). 
 
Mit der Einreichung der Baugesuchsunterlagen sind die äusseren Umrisse der Bauten und 
Anlagen durch Profile kenntlich zu machen. 
 
Elektronisches Baubewilligungsverfahren eBau 
 
Das Baugesuch kann auch elektronisch via eBau eingereicht werden. Das Ausfüllen res-
pektive die Einreichung des Baugesuchs via eBau funktioniert ähnlich wie das Ausfüllen und 
Einreichen der Steuererklärung mit TaxMe. Sie erfassen Ihr Baugesuch online und laden 
sämtliche Unterlagen hoch. Bei Fragen zu den einzelnen Verfahrensschritten unterstützt Sie 
die Wegleitung. Die elektronisch eingereichten Unterlagen sind der Bauverwaltung Ersigen 
zwingend auch zweifach ausgedruckt und unterschrieben in Papierform zuzustellen. 
 
Über folgenden Link gelangen Sie zur Kantonalen Registrationsseite vom elektronischen 
Baubewilligungsverfahren eBau: https://www.be.ch/ebau 
Weitere Informationen zum eBau sind ausserdem auf der Internetseite www.jgk.be.ch -> 
Baubewilligungen -> Projekt eBau zu finden. 
 
Baubewilligungsverfahren 
 
Der Ablauf des Baubewilligungsverfahrens richtet sich nach dem Dekret über das Baube-
willigungsverfahren des Kantons Bern. In diesem werden die einzelnen Verfahrensschritte 
umschrieben: 
 Baueingabe (Art. 10 – 16 BewD) 
 Vorläufig formelle Prüfung (Art. 17 und 18 BewD) 
 Materielle Prüfung (Art. 19 – 24 BewD) 
 Bekanntmachung, Auflage (Art. 25 – 28 BewD) 
 Einsprache, Rechtsverwahrung (Art. 29 – 34 BewD) 
 Bauentscheid (Art. 35 – 37 BewD) 
 
Die Dauer des Baubewilligungsverfahrens ist von mehreren Faktoren abhängig (korrekte 
Baueingabe, zuständige Baubewilligungsbehörde, notwendige Abklärungen, erforderliche 
Publikation inkl. 30-tätige Auflage- und Einsprachefrist, Eingang Rechtsbegehren, etc.). Die 
erwähnten Faktoren, insbesondere fehlerhafte oder unvollständige Baugesuchsunterlagen, 
führen oftmals zu Verzögerungen und Mehrkosten. Im Idealfall dauert ein Baubewilligungs-
verfahren rund 3 Monate. Eine verbindliche Aussage zur Dauer des Baubewilligungsverfah-
rens ist allerdings nicht möglich. 
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Bei grösseren Bauvorhaben empfiehlt es sich, frühzeitig mit der Bauverwaltung Kontakt auf-
zunehmen. So können allfällige Auflagen bereits in die Projektierung einfliessen und mögli-
che Konflikte frühzeitig erkannt und eventuell bereits bereinigt werden. 
 
Bei Fragen zur Klärung einer allfälligen Baubewilligungspflicht oder zum Baubewilligungs-
verfahren und der Baugesuchseingabe dürfen Sie sich gerne an die Bauverwaltung Ersigen 
wenden. 
 
Schachtabdeckungen 
 
Bei starken Unwettern mit Unmengen an Regenwasser kommt das Abwassersystem teil-
weise an seine Grenzen. Die grosse Menge an Regenwasser kann dabei kurzerhand nicht 
mehr vollständig abgeleitet werden. Um ein besseres Abfliessen gewährleisten zu können, 
werden zum Teil Schachtabdeckungen entfernt. Allerdings gelangen so insbesondere grös-
sere Äste und Steine ins Abwassersystem und erschweren dadurch das Abfliessen des Re-
genwassers zusätzlich. Ausserdem wird dadurch ein grosses Unfallpotenzial geschaffen, 
da abgedeckte Abwasserschächte bei wasserbedeckten Strassen und Plätzen nur schwer 
ersichtlich sind und dadurch zu Schäden an Personen, Tieren und Fahrzeugen führen kön-
nen. 
 
Aus den oben erwähnten Aspekten ist das Abdecken der Abwasserschächte zu unterlas-
sen. Die Bauverwaltung Ersigen bedankt sich für die Mitarbeit und steht für Fragen gerne 
während den Öffnungszeiten zur Verfügung. 
 
Invasive Neophyten 
 
In der Einwohnergemeinde Ersigen werden vermehrt invasive Neophyten festgestellt.  
 
Neophyten ist die Bezeichnung für nicht-einheimische Pflanzen, die aus fremden Gebieten 
(meist aus anderen Kontinenten) absichtlich eingeführt oder versehentlich eingeschleppt 
wurden und die sich in der Folge bei uns in der Natur etabliert haben. Einige wenige dieser 
neuen Pflanzen können sich invasiv verhalten. Diese Problempflanzen bezeichnet man als 
invasive Neophyten. Sie breiten sich stark und rasch aus und verdrängen die einheimischen 
Pflanzenarten. Einige können Bachufer destabilisieren oder Bauten schädigen, andere sind 
gar gefährlich für die Gesundheit. Diese Problempflanzen gilt es zu bekämpfen. 
 
Die Bevölkerung wird deshalb gebeten, invasive Neophyten auf privaten Grundstücken zu 
entfernen. Das Pflanzenmaterial muss in der Kehrichtverbrennung entsorgt werden. 
 
Die in der Einwohnergemeinde Ersigen am häufigsten vorkommenden invasiven Neophyten 
sind: 
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Einjähriges Berufkraut 
Es ist eine bis 1 Meter hohe Krautpflanze. Die ganze 
Pflanze ist behaart. Im Gegensatz zur Kamille, die 
dem Berufkraut sehr ähnlich ist, hat das Berufkraut 
ungeteilte grob gezähnte Blätter. Ab Juli entstehen 
bereits reife Samen, die meist schon im Herbst kei-
men. Die Überwinterung findet dann als Rosette 
statt. Die Früchtchen sind mit einem Schirmchen ver-
sehen, wodurch sie mit dem Wind kilometerweit fort-
getragen werden können. Keimfähige Samen bilden 
sich auch ohne Befruchtung. Daher kann sich aus ei-
ner einzigen Pflanze ein ganzer Bestand bilden. Das 

Einjährige Berufkraut stammt ursprünglich aus Nord-Amerika. 
 
Gefahren 
Obwohl das Berufkraut nicht giftig ist, wird es vom Vieh gemieden. Daher kann es sich auf 
Weiden massiv vermehren und diese stark verunkrauten. Auf Magerwiesen verdrängt es 
die einheimische, zum Teil schon selten gewordene Flora. 
 
Bekämpfung 
Die Pflanzen müssen vor der Blüte ausgerissen werden. Werden sie gemäht, treiben sie 
wieder aus und bilden in kurzer Zeit Blüten oder werden sogar mehrjährig. Immerhin kann 
durch den Schnitt die Samenbildung je nach Höhenlage um 20 bis 50 Tage verzögert wer-
den. 
 
 
Schmalblättriges Greis- und Kreuzkraut 

Das Greiskraut ist ein 20 bis 60 cm hoher, mehrjäh-
riger Halbstrauch, der an der Basis verholzt. Es be-
sitzt 6 – 7 cm lange, schmale Blätter. Typisch sind 
auch die dunklen Spitzen an den Hüllblättern der 
Blütenköpfchen. Die Pflanze stammt ursprünglich 
aus Südafrika und wurde mit grosser Wahrschein-
lichkeit mit verunreinigten Wollimporten eingeführt. 
Sie wächst hauptsächlich entlang von Strassen, 
häufig Autobahnen und Eisenbahnlinien. Die Blüte-
zeit dauert etwa von Mai bis zum Frosteintritt. Pro 
Pflanze werden sehr viele flugfähige Samen gebil-
det, die mit dem Fahrtwind der Fahrzeuge weiter-

verbreitet werden. 
 
Gefahren 
Die Pflanze ist giftig und kann Mensch und Tier gefährden, wenn Teile von ihr aufgenom-
men werden. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn sich die Pflanze auch auf 
Getreidefeldern ausbreitet und somit als Verunreinigung ins Getreide gelangt. Da sich das 
Greiskraut stark ausbreitet, kann es zudem einheimische Pflanzen verdrängen. 
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Bekämpfung 
Die Pflanze ist ziemlich Herbizid resistent und somit nicht ganz einfach zu bekämpfen. Sie 
muss vor der Blütezeit ausgerissen werden, damit sie nicht versamen kann. Aufgrund ihrer 
Giftigkeit darf die Pflanze nicht ins Heu gelangen. 
 
 
Drüsiges Springkraut 

Das Drüsige Springkraut wird etwa 2 Meter gross. 
Eine Pflanze kann bis 4000 Samen pro Jahr ausbil-
den, die durch die reifen Samenkapseln bis 7 Meter 
weit fortgeschleudert werden. Durch den Samenvor-
rat im Boden keimen den ganzen Sommer über im-
mer wieder neue Pflanzen aus, was zu gestaffelten 
Pflanzenbeständen führt. Umgeknickte Pflanzen kön-
nen an den Stängelknoten wieder austreiben. Seine 
ursprüngliche Heimat ist das westliche Himalajage-
biet. Die Ausbreitung erfolgt durch Samen hauptsäch-

lich entlang von Gewässern. 
 
Gefahren 
Die hohe Pflanzendichte führt zu einer Verarmung der einheimischen Pflanzen am entspre-
chenden Standort. Entlang von Gewässern kann es die natürlich vorkommenden Pflanzen 
verdrängen und somit Erosionen begünstigen. Im Wald tritt es als aufdringliches Unkraut 
auf, das die natürliche Verjüngung behindern kann. 
 
Bekämpfung 
Grosse Bestände können durch Mähen bekämpft werden. Hierbei spielt aber der richtige 
Zeitpunkt eine entscheidende Rolle. Erfolgt der Schnitt zu früh, treiben die Pflanzen wieder 
aus, erfolgt er zu spät, können die Samenstände an den abgeschnittenen Pflanzen zur 
Nachreife gelangen. Die beste Zeit ist demnach etwa Ende Juli beim Auftreten der ersten 
Blüten. Kleinere Bestände können durch Ausreissen von Hand bekämpft werden. Aufgrund 
der sich gestaffelt entwickelnden Bestände müssen nach den Bekämpfungsmassnahmen 
Nachkontrollen durchgeführt werden. 
 
 
Riesen-Bärenklau 

Der Riesen-Bärenklau kann während der Blütezeit 
über 3 Meter gross werden und gleicht unserem ein-
heimischen Wiesen-Bärenklau. Dieser wird aber 
höchstens 1.5 Meter gross. Pro Pflanze bilden sich 
bis 10’000 Samen pro Jahr. Der Riesen-Bärenklau 
stammt ursprünglich aus dem Kaukasus. 
 
Gefahren 
Die ganze Pflanze enthält Stoffe, welche bei Berüh-
rung auf die Haut gelangen und zusammen mit Son-
neneinstrahlung nach 24 - 48 Stunden schwere 
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Hautentzündungen mit starker Blasenbildung verursachen können. Diese Entzündun-
gen können sogar Spitalaufenthalte nötig machen. Oft heilen die Wunden nur unter Narben-
bildung wieder ab. 
 
Bekämpfung 
Kleinere Pflanzen können vom März bis zum Frosteintritt ausgegraben werden. Ist das nicht 
möglich, müssen ca. im Juli die Samenstände der verblühten Pflanzen vor dem Versamen 
abgeschnitten und vernichtet werden. Haut und Augen müssen durch geschlossene Klei-
dung, Handschuhe und Schutzbrille vor den giftigen Pflanzensäften geschützt werden. Die 
Arbeiten sollten prinzipiell nur an bewölkten Tagen ausgeführt werden. 
 
 
Kanadische und spätblühende Goldrute 

Vom Frühling an entwickeln sich die 0.5 bis maximal 
2.5 Meter hoch werdenden Goldruten aus ihren aus-
dauernden, unterirdischen Ausläufern. Pro Quadrat-
meter können so über 300 Pflanzen sprossen. Sie 
stammen ursprünglich aus den USA und dem südli-
chen Kanada. Die Goldrute ist die häufigste invasive 
Pflanze der Schweiz. Die Verbreitung erfolgt durch 
flugfähige Samen, die mit bis zu 12’000 Stück pro 
Spross überreichlich ausgebildet werden. Durch die 
grosse Anzahl von Wurzelsprossen erfolgt auch 
eine unterirdische nicht zu vernachlässigende Aus-

breitung der Bestände. Einzelne, kleine Wurzelbruchstücke können sich zu ganzen Pflan-
zen regenerieren. So können insbesondere Gartenabfälle auf wilden Deponien den Pflan-
zen zur weiteren Ausbreitung verhelfen. 
 
Gefahren 
In schützenswerten Pflanzenbeständen wird durch das Eindringen von Goldruten die natür-
liche Artenzusammensetzung gestört. So werden namentlich Licht liebende Pflanzenarten 
durch die dichten Goldrutenbestände verdrängt. 
 
Bekämpfung 
Bei der Bekämpfung muss man sich auf schützenswerte Gebiete beschränken. Durch 
mindestens zweimaliges, tiefes Mähen im Mai und im August vor der Blüte können 
die Bestände langfristig kontrolliert werden. Dadurch werden die Pflanzen geschwächt 
und es wird das Versamen verhindert. Kleinere Bestände können bei feuchtem Boden auch 
ausgerissen werden. So besteht weniger die Gefahr, dass die Pflanzen nur abgerissen wer-
den und es wird sogar ein Teil der Wurzeln aus dem Boden herausgezogen. 
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Sommerflieder 
Der Sommerflieder ist ein verholzender Strauch und 
kann über 3 Meter gross werden. Die verzweigten 
Triebe enden in einer vielblütigen Rispe. Er blüht 
vom Juli bis September und bildet pro Strauch bis 
zu 3 Mio. Samen. Seine Verbreitung findet haupt-
sächlich durch den Wind statt, der die leichten Sa-
men weit mit sich trägt. Zur Keimung brauchen die 
Samen offene Stellen. Somit findet man ihn haupt-
sächlich auf Schuttplätzen, entlang von Schienen 
und Strassen und im Schotter von Flüssen und Bä-
chen. Ursprünglich stammt er aus China und dem 

Tibet. 
 
 
Gefahren 
Da der Sommerflieder oft in geschützten Flussauen grosse, dichte Bestände bildet, kann er 
dort die einheimische Pflanzenwelt verdrängen. Dadurch fehlen die Futterpflanzen der 
Schmetterlingsraupen. Dadurch wirkt sich der Sommerflieder auch negativ auf die Schmet-
terlingspopulation aus. Sonst ist er nach dem heutigen Wissensstand für Mensch und Tier 
ungefährlich. 
 
Bekämpfung 
Im Garten sollten die verblühten Rispen vor der Samenreife abgeschnitten und in die Keh-
richtverbrennung gegeben werden. In der freien Natur kann er durch Rodung beseitigt wer-
den. Hierbei ist zu beachten, dass durch den Samenvorrat im Boden auch noch Jahre nach 
der Entfernung immer wieder Jungpflanzen auftreten können. Eine mehrjährige Nachkon-
trolle ist somit unerlässlich. 
 
 
Asiatische Staudenknöteriche 

Der Japanische Staudenknöterich kann bis 3 Meter 
gross werden. Er bildet grosse, dichte Bestände. 
Durch sein weitläufiges Wurzelwerk kann er sich 
pro Jahr bis zu einem Meter weit ausbreiten. Wer-
den die Wurzeln verletzt oder abgebrochen, kön-
nen aus kleinsten Stücken wieder neue Pflanzen 
austreiben. Seine Heimat ist Ostasien und auch in 
China, Japan und Korea ist er weit verbreitet. Seine 
Verbreitung findet hauptsächlich durch Wurzelaus-
läufer, Pflanzen- und Wurzelbruchstücke statt. So 

wird er an Fliessgewässern bei Hochwasser herausgerissen und weit flussabwärts verbrei-
tet. 
 
Gefahren 
Die Wurzeln des Knöterichs können in kleinste Ritzen von Mauern und Asphalt eindringen 
und diese durch ihr Wachstum sprengen. Dadurch sind vor allem Bauwerke an Flussufern 
gefährdet. Da wurde auch eine erhöhte Erosionsgefahr festgestellt, da die Wurzeln des Knö-
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terichs den Boden schlechter stabilisieren als andere Pflanzen. Durch seine dichten Be-
stände verdrängt er zudem einheimische Pflanzen und nimmt ihnen den natürlichen Le-
bensraum. 
 
Bekämpfung 
Durch mehrmaliges Mähen pro Jahr (bis zu 8 Mal) kann die Pflanze langfristig geschwächt, 
aber nicht beseitigt werden. Ausgraben ist sehr aufwändig, da die Wurzeln bis 3 Meter tief 
in den Boden reichen können. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Wirtschafts-, Energie- und Umwelt-
direktion des Kantons Bern (www.weu.be.ch -> Themen -> Umwelt -> Naturschutz -> Neo-
biota) oder unter www.neophyt.ch. 
 
Wasserversorgungen Trinkwasserqualität 
 
Das kantonale Laboratorium in Bern hat in diesem Jahr sowohl bei der Wasserversorgung 
Ersigen, für die Dorfteile Ersigen und Oberösch, sowie beim Gemeindeverband WANK, für 
den Dorfteil Niederösch, Kontrollen der Wasserqualität durchgeführt. Ausnahmslos alle Un-
tersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. 
 
Wasserzusammenstellung Dorfteile Ersigen und Oberösch (WV Ersigen) 
Quellwassergebiet Ersigen 
Anteil 85 %  wird vorbeugend mit einer Ultraviolett-Anlage (UV-Licht) behandelt 
 

Ergänzungswasser aus Kirchberg des Gemeindeverbands Emmental Trinkwasser 
Anteil 15 %  wird vorbeugend mit einer Ultraviolett-Anlage (UV-Licht) behandelt 
 
Wasserzusammenstellung Dorfteil Niederösch (WANK) 
Grundwasser Lindenrain 
Anteil 60-70 %  gelangt unbehandelt ins Verteilnetz 
 

Quellwasser Niederösch 
Anteil 30-40 %  wird vorbeugend mit einer Ultraviolett-Anlage (UV-Licht) behandelt 
 
Wasserhärte 
Die Wasserhärte ist ein Mass für die Menge gelöstes Kalzium und Magnesium im Wasser 
und wird normalerweise in französischen Härtegraden (°fH) gemessen. Einige Waschmittel- 
und Gerätehersteller geben die Wasserhärte in deutschen Härtegraden (°dH) an. Deutsche 
Härtegrade können durch Multiplikation mit dem Faktor 1.8 in französische Härtegrade um-
gerechnet werden. 
Das Wasser in unserem Versorgungsgebiet ist hart und weist eine Härte von 25–28 franzö-
sischen Härtegraden (°fH) auf (entspricht 13.9 bis 15.5 °dH).  
Wasserversorgung Ersigen:  26 (°fH) - Durchschnitt 
Emmental Trinkwasser:  25-28 (°fH) 
Wasserversorgung WANK:  26 (°fH) - Durchschnitt 
Je härter das Wasser, desto kalkhaltiger. Wasser bis 15 °fH gilt als weich, 15–25 °fH als 
mittelhart und über 25 °fH als hart. Eine gute Waschmitteldosierung richtet sich nach der 
Wasserhärte. Beachten Sie die Hinweise für die Dosierung auf der Waschmittelverpackung. 
 
Chlorothalonil 
Im Quellwassergebiet Ersigen ist kein Chlorothalonil nachweisbar. Im Reservoir Tannwald 
und im Mischwasser liegt das Chlorothalonil unter dem gesetzlichen Grenzwert.  
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Zurückschneiden Bäume, Hecken, Sträucher 
 
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an der Strasse stehen oder in den Stras-
senraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Er-
wachsene, die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten.  
 
Wir bitten alle Strassenanstösser/innen im Gemeindegebiet von Ersigen, dieser Aufforde-
rung umgehend und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut nachzukommen.  
 
Folgende Vorschriften bestehen im ganzen Kanton Bern: 
 

 Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche 
Kulturen und nicht hochstämmige 
Bäume müssen seitlich mindestens  
50 cm Abstand vom Fahrbahnrand ha-
ben. Überhängende   Äste dürfen nicht 
in den über der Strasse freizuhalten-
den Luftraum von 4.50 m Höhe hinein-
ragen; über Geh- und Radwegen müs-
sen mindestens eine Höhe von  
2.50 m und ein seitlicher Abstand von 
50 cm freigehalten werden. Die Wir-
kung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 
 

 An unübersichtlichen Strassenstellen (Einfahrten, Kreuzungen, Kurven etc.) dürfen Ein-
friedungen und Zäune die Fahrbahn um höchstens 60 cm überragen. Für die nicht hoch-
stämmigen Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen Kulturen und dergleichen 
gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen solche Pflanzen bis zu ei-
ner Höhe von 1.20 Metern einen Strassenabstand von 0.5 Metern ab Fahrbahnrand 
einhalten. Sind sie höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der 
Geltungsbereich erstreckt sich auch auf bestehende solche Pflanzen. 
 

Sie helfen damit, Unfälle zu vermeiden. Vielen Dank für das Verständnis und die zeitge-
rechte Umsetzung. In Fällen von nicht zurückgeschnittenen Hecken kann der Gemeinderat 
den Schnitt verfügen und den Fehlbaren in Rechnung stellen. 
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Aus der Schule 
 
Rückblick aufs Schuljahr 2020/21 
 
Ein bewegtes Schuljahr geht zu Ende, diesmal ohne Fernunterricht! Insbesondere das letzte 
Quartal hat dafür entschädigt, dass oftmals in diesem Schuljahr aufgrund politischer Vorga-
ben und Massnahmen der Unterricht nicht so ungezwungen und frei stattfinden konnte, wie 
wir uns das gewünscht hätten. Die Schüler*innen der Oberstufe trugen beinahe ein ganzes 
Schuljahr Masken und im Februar galt dann auch für die 5. und 6. Klässler*innen die Mas-
kentragpflicht. Umso glücklicher waren wir alle, in der letzten Schulwoche wieder einmal alle 
Schüler*innen- und Lehrpersonengesichter frei betrachten zu dürfen! Nach den Frühlings-
ferien kam als weitere Massnahme vom Kanton das Massentesten an den Schulen dazu, 
das jedoch auf freiwilliger Basis durchgeführt werden konnte. 
 
Wir sind sehr dankbar, auch in diesem Schuljahr als Schule gut durch die herausfordernde 
Zeit gekommen zu sein. Viele Vorhaben mussten der aktuellen Situation entsprechend im-
mer wieder angepasst werden: aus den geplanten Skilagern der Oberstufe und den Land-
schulwochen der 5./6. Klassen wurden Spezialwochen mit einzelnen Ausflügen, der 
Schneesporttag musste ganz abgesagt werden und die Projektwoche Medien- und Kom-
munikation fand in den einzelnen Klassen oder Schulstufen statt. Auch der Schulschluss 
Ende Juni wurde individuell in den Klassen vorbereitet und durchgeführt. Insgesamt erga-
ben sich trotz eingeschränkter Bedingungen einige Schul-Highlights, die den Kindern in bes-
ter Erinnerung bleiben.  
 
Personelles 
 
Frau Cinzia Thommen war im zweiten Semester im Mutterschaftsurlaub und gemeinsam 
mit ihrem Mann wurden sie am Sonntag, 7. März Eltern eines Sohnes. Herzliche Gratulation! 
 
Per Ende Schuljahr haben uns folgende Lehrpersonen verlassen: 
 
Frau Moana Weidner: Sie hat während zweieinhalb Jahren bei uns an den 1.-4. Klassen 
Musik unterrichtet sowie die Wahlfachangebote Blockflöte und Orff. Sie führte regelmässig 
Konzerte in den Wahlfachangeboten durch, gab Klassenkonzerte mit den 3./4. Klassen, 
führte ein Weihnachtssingen für unser Schul-Adventsfenster und ein Konzert für die Senio-
rengruppe im Dorf durch. Moana Weidner hat diesen Sommer das Masterstudium Musikpä-
dagogik – Musik und Bewegung/Rhythmik in Zürich aufgenommen. 
 
Frau Susanne Neuenschwander war zunächst Teilpensenlehrkraft an den Kindergärten in 
Niederösch und Ersigen sowie an der 1.-4. Klasse in Niederösch. Dieses Jahr unterrichtete 
sie als Teilpensenlehrkraft an der 1./2. Klasse in Ersigen. Sie wird nach den Sommerferien 
ein Pensum im Kindergarten in Kirchberg antreten. 
 
Frau Nina Knöfel beendet die Stellvertretung für Frau Thommen an der Oberstufe und 
schliesst gleichzeitig ihr PH-Studium ab. 
 
Herr Philip Gertsch hat nebst seinem Pensum in Kirchberg in diesem Schuljahr das Wahl-
fachangebot Gitarren- und Schlagzeugunterricht übernommen.  
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Wir danken euch allen herzlich für euer Wirken bei uns an der Schule und wünschen euch 
bei euren neuen Tätigkeiten viel Zufriedenheit und alles Gute.  
 
Glücklicherweise konnten wir alle ausgeschrieben Stellen und Pensen aufs neue Schuljahr 
hin besetzen. 
 
Ausblick 
 
In der Bildungsstrategie 2019 – 2024 der Gemeinde Ersigen stellt die Digitaltransformation 
ein wichtiges strategisches Ziel dar. Dabei geht es einerseits um die Förderung der Medi-
enkompetenzen entlang des Lehrplan21, aber auch um den richtigen Umgang mit Daten 
und deren Sicherheit sowie um die digitale Einrichtung der Schule Ersigen, um den heutigen 
und absehbaren Standards zu entsprechen. Im kommenden Schuljahr wird in einer Arbeits-
gruppe, bestehend aus Lehrpersonen, der Schulleitung und je einem Vertreter aus dem 
Gemeinderat und der Schulkommission, dazu ein Medien- und Datenschutzkonzept erar-
beitet.  
 
Bereits geht auch meine Stellvertretung für Cinzia Thommen zu Ende. Es war ein turbulen-
tes aber nicht weniger spannendes 2. Semester, in dem ich in kurzer Zeit eine Menge dazu 
lernen durfte. Die Schule Ersigen-Oesch ist sehr zeitgemäss und mit einem tollen Team 
unterwegs. Ich wünsche meiner Stelleninhaberin, Cinzia Thommen, und allen Lehrperso-
nen, Eltern, Behörden und Interessierten der Schule weiter gutes Vorangehen mit gegen-
seitigem Respekt – insbesondere in schwierigen Zeiten – und vor allem stets viel Freude 
und Mut, Neues zu wagen und die oftmals etwas starren Schulstrukturen dadurch weicher 
und durchlässiger zu machen, damit alle Kinder zu ihren Erfolgserlebnissen kommen dür-
fen. 
 
Für mich persönlich geht es ab August als Co-Schulleiterin in Eggiwil los. 
 
Alles Gute! 
 
Therese Lehmann Friedli, Stv. Schulleiterin 
 

Aus der Gemeindeverwaltung 
 
Personelles 
 
Nach ihrem Mutterschaftsurlaub ist Mirjam Mathys mit einem Pensum von 30 % wieder für 
das Schulsekretariat und weitere Aufgaben auf der Verwaltung tätig. 
 
Lena Aebi hat ihre Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen und durfte den «Fachausweis 
Bernische Gemeindefachfrau» entgegennehmen. Zu diesem Erfolg gratulieren wir ihr und 
wünschen ihr bei der weiteren Ausbildung zur Gemeindeschreiberin viel Erfolg. 
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Kehrichtrechnungen 
 
Der Finanzverwaltung Ersigen ist aufgefallen, dass vermehrt Kehrichtgebühren direkt an 
das Postkonto der Einwohnergemeinde Ersigen überwiesen werden. Da die Rechnungen 
durch die Firma Schwendimann AG in Münchenbuchsee fakturiert werden, bitten wir sie, 
die Rechnungen mit den jeweils zur Rechnung beigefügten Einzahlungsscheinen zu bezah-
len. Die Direktzahlungen an die Gemeinde können nicht zugewiesen werden und generieren 
einen Mehraufwand. 
 
Beglaubigungen von Unterschriften 
 
Für die Beglaubigung von Unterschriften ist im Kanton Bern einzig ein bernischer Notar oder 
eine bernische Notarin (Art. 62-64 Notariatsverordnung) zuständig. Die bernischen Einwoh-
nergemeinden sind dazu nicht legitimiert. In anderen Kantonen liegt die Beglaubigung von 
Unterschriften teilweise in der Kompetenz der Gemeinden, was zu Verwirrung und Unver-
ständnis führen kann. 
 
Sofern die Beglaubigung für das Ausland bestimmt ist, muss die entsprechende Zusatzbe-
stätigung bei der Staatskanzlei des Kantons Bern eingeholt werden. 
 
Information AHV – IV – Renten 
Familienzulagen im Kanton Bern 
 
Familienzulagen im Gewerbe 
49 Familienausgleichskassen (Stand 01.01.2020) richten im Kanton Bern Familienzulagen 
an Arbeitnehmende und Selbständigerwerbende aus. Für Nichterwerbstätige sowie Arbeit-
nehmende ohne AHV-beitragspflichtigen Arbeitgeber (ANOBAG) ist ausschliesslich die Fa-
milienausgleichskasse des Kantons Bern zuständig. 
 
Diese Familienausgleichskassen müssen folgende Mindestleistungen erbringen (vorbehält-
lich der Sondervorschriften bei Teilzeitarbeit und bei Nichterwerbstätigen): 
 
- 230 Franken Kinderzulage pro Monat für jedes Kind vom Geburtsmonat an bis zum 

Monat, in welchem das 16. Altersjahr vollendet wird. 
- 290 Franken Ausbildungszulage pro Monat für jedes Kind nach dem 16. Altersjahr (bzw. 

nach dem 15. Altersjahr, wenn bereits eine nachobligatorische Ausbildung besuch wird) 
bis zum Abschluss der Ausbildung, längstens jedoch bis zum Monat, in dem das 25. 
Altersjahr vollendet wird. 

 
Familienzulagen in der Landwirtschaft 
Die Ausgleichskasse des Kantons Bern (AKB) richtet im Auftrag des Bundes folgende Fa-
milienzulagen an selbständigerwerbende Landwirte, deren mitarbeitenden Familienmitglie-
der sowie an landwirtschaftliche Arbeitnehmende aus: 
 
- Im Talgebiet:  200 Franken pro Monat für Kinder bis 16 Jahre 
  250 Franken pro Monat für Kinder ab 16 Jahre 
- Im Berggebiet: 220 Franken pro Monat für Kinder bis 16 Jahre 
  270 Franken pro Monat für Kinder ab 16 Jahre 
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www.akbern.ch 
Auf der Internetseite www.akbern.ch der Ausgleichkasse des Kantons Bern (AKB) finden 
Sie in der Rubrik "Familienzulagen" alle übrigen notwendigen Informationen zur Familien-
zulagenordnung im Kanton Bern, wie beispielsweise: 
 
- Für welche Kinder besteht ein Anspruch auf Familienzulagen? 
- Welche Personen haben Anspruch auf Familienzulagen? 
- Welcher Elternteil kann den Antrag stellen? 
- Was heisst "Differenzzahlung"? 
- Anmeldung des Anspruchs auf Familienzulagen im Gewerbe und in der Landwirtschaft 
- Was ist unter "Ausbildung" zu verstehen? 
- Besondere Bestimmungen für Nichterwerbstätige und ANOBAG 
- Familienzulagen bei Teilzeitarbeit 
- Zahlung von Familienzulagen ins Ausland 
- Meldepflichten, Nachforderungen, Rückerstattung, Verjährung usw. 

 
Hinweis 
Arbeitnehmende erkundigen sich bei ihrem Arbeitgeber, bei welcher Familienausgleichs-
kasse ihr Betrieb angeschlossen ist. 
 
 
Anmeldeformulare und Merkblätter sowie weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der 
Ausgleichskasse des Kantons Bern unter www.akbern.ch. 
 
Gerne erteilen wir Ihnen weitere Auskünfte am Tel. 034 448 35 35, per E-Mail info@ersigen.ch o-
der persönlich am Schalter während den ordentlichen Büroöffnungszeiten bei der AHV-
Zweigstellenleiterin Lena Aebi. 
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Allgemeine Informationen 
 
Feuerwehr Ersigen 
Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug 
 
Mit Kreativität und einem guten Timing 
Der VW LT 35, ein ehemaliges Gemeindefahrzeug mit einer Erstinverkehrssetzung von 
1997, ist als Atemschutzfahrzeug der Feuerwehr Ersigen in die Jahre gekommen. Nicht nur 
das Erreichen der Lebensdauer, sondern auch aus sicherheitstechnischen Gründen, wie 
der Längsbänke, drängte sich ein Ersatz auf. Die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges 
sollte über das ordentliche Gemeindebudget erfolgen, die verschiedenen Offerten für ein 
neues Fahrzeug inklusive Ausstattung für den Atemschutz, sprengten diesen Rahmen je-
doch. Aus wirtschaftlichen Gründen machte man sich deshalb auf die Suche nach einer 
kostengünstigeren Variante. Fredy Niederberger, stellvertretender Kommandant erfuhr in 
seiner beruflichen Tätigkeit als Rettungssanitäter von einem bevorstehenden Fahrzeug-
wechsel im Fuhrpark der Spital Emmental AG: Und tatsächlich, bei einem Rettungswagen 
passte Alter, Zustand, Nutzlast, Einsatzradius und vor allem der Preis. Zusammen mit einer 
Anpassung der Innenausstattung durch einen externen Anbieter blieb diese Variante kos-
tentechnisch die interessanteste Möglichkeit. 
 
Von 144 auf 118 
Äusserlich wurde der ehemalige Krankenwagen, ein Mercedes Benz Sprinter 39CDI von 
gelb auf feuerwehrrot umlackiert. Die Beleuchtungsinstallationen wie auch die Blaulichtan-
lage blieben unverändert. Die positive Wirkung punkto Verkehrssicherheit blieb so erhalten. 
Die Anpassungen im Innenausbau wurde durch die ZAWI AG in Grosshöchstetten ausge-
führt. Der vorhandene Stauraum wurde umgenutzt und bietet nun Platz für Sauerstofffla-
schen, Lüfter und weiteres Material. Im Innenausbau wurden drei Spezialsitze mit integrier-
tem Atemschutzgerät eingebaut. Es bietet den Feuerwehrleuten so eine angenehme Ein-
satzvorbereitung. Optimalerweise rückt ein 5-er Team zu einem Schadenplatz aus. Dank 
dieser kreativen Lösung konnte ein schöner Betrag an Steuergeldern eingespart werden. 
Und eine gewisse Nachhaltigkeit darf dieser Umsetzung auch zugesprochen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus einem ehemaligen Krankenauto ist ein Einsatzfahrzeug Atemschutz geworden. 
Vlnr. Kdt Urs Reist, Kdt Chef AS Marc Stebler, Kdt Stv Fredy Niederberger 
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Eine massgeschneiderte Lösung 
Die Problemstellung war, dass zur kürzlich neu beschafften Motorspritze der alte Anhänger 
nicht mehr richtig passte und dieser langsam, aber sicher seine Betriebsdauer erreicht hatte. 
Eine schnelle Lösung dafür war erstmal nicht in Sicht. Besonders, weil zusätzlich der 
Wunsch bestand, auf diesem Gefährt einen Schlauchverleger zu integrieren. Kein Produkt 
der offiziellen Anbieter passte der Feuerwehr Ersigen. Wiederum hatte man das Glück, auf 
internes Know-how zurückgreifen zu können. Manuel Beck, Angehöriger der Feuerwehr Er-
sigen, ist selber im Fahrzeugbau tätig und spezialisiert für massgeschneiderte Wunschlö-
sungen. Nach dem Zusammentragen der Anforderungen und einer internen Abstimmung 
wurde der Auftrag an die H.P. Beck ¬Söhne AG, in Kirchberg BE übergeben. Alle Kriterien 
zu erfüllen, gestaltetet sich anspruchsvoll. Der Konstrukteur Beat Riesen, Kdt Urs Reist und 
der damalige Kdt Stv Peter Gerber begleiteten den kreativen Lösungsprozess. In dieser 
Kooperation und einem Prototyptest entstand eine zweckmässige und innovative Lösung.  
Der neue Wagen bietet Platz für die Motorspritze Vogt Ziegler Ultra Power4, 4 Saugschläu-
che mit Seyer und Schwimmseyer, einem Ausgleichsbecken, Werkzeug, Zubehör und Ver-
kehrssicherheitsmaterial. Zusätzlich rund ein Kilometer Transportleitung, dessen Handha-
bung mit zwei Mann sichergestellt werden kann. Der einachsige Anhänger mit Abkippvor-
richtung erfüllt so seinen Einsatzbereich bestens. Diese massgeschneiderte Lösung, die 
sich im Ernstfall bereits bestens bewährt hat, spart auch Personal und Zeit. Die Erwartungen 
wurden bei dieser Anschaffung übertroffen und die Feuerwehr Ersigen ist damit äusserst 
zufrieden.  
 
Autor & Fotografin: Nicole Anliker, AdF Ersigen 
 
  

Stolz auf die massgeschneiderte Lösung. Vlnr Kdt Urs Reist, Maschinist Manuel Beck 
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Regionale Kinder- und Jugendarbeit kakerlak 
 
Wochenplatzbörse der Regionalen Kinder- und Jugendarbeit kakerlak:  
Unkompliziert, wirkungsvoll und nachhaltig. 
 
Die Wochenplatzbörse ist ein Angebot um Jugendliche beruflich wie auch sozial in die Ar-
beitswelt zu integrieren. 
 
Haben Sie zu Hause oder in Ihrer Firma kleine Arbeiten - wie Rasenmähen, Reinigungsar-
beiten, Auto waschen, Kinder hüten, Einkäufe erledigen oder den Hund ausführen - zu er-
ledigen? Dann melden Sie sich bei der Regionalen Kinder- und Jugendarbeit kakerlak oder 
besuchen Sie unsere Homepage. Alle Anmeldeformulare wie auch das Konzept sind unter 
www.kakerlak.ch veröffentlicht. Auch Jugendliche, welche sich für einen Wochenplatz inte-
ressieren, dürfen sich jederzeit an uns wenden. Bei einer Anmeldung werden wir eine/n 
Jugendliche/n in der näheren Umgebung suchen, einen passenden Termin vereinbaren und 
das Erstgespräch begleiten. Die Vermittlung durch die Regionale Kinder- und Jugendarbeit 
ist kostenlos. 
 
Kontaktadresse: 
Regionale Kinder- und Jugendarbeit kakerlak 
Eystrasse 6, Postfach 451, 3422 Kirchberg 
Tel. 034 445 72 35 / Mobil: 078 893 90 97 / info@kakerlak.ch 
 
Regionalkonferenz Emmental 
 
PDF "Regionalkonferenz Emmental" einfügen  
 

Regionalkonferenz
Emmental

034 461 80 28
info@region-emmental.ch

region-emmental.ch 

Weitere Infos
region-emmental.ch/de/

regionalpolitik/nrp

Sie haben ein innovatives Projekt? 
Wir haben vielleicht die Finanzierung dafür!
Im Rahmen der NRP (Neue Regionalpolitik) können innovative Ideen in unserer 
Region finanziell unterstützt werden. Es können Vorhaben von Vereinen, Stiftungen, 
Organisationen etc. gefördert werden.
Die Projekte müssen neuartig sein, Arbeitsplätze erhalten oder schaffen, der Region 
Mehrwert bringen und einem der folgenden Förderschwerpunkte entsprechen:

• Tourismus und Freizeit 
• Industrie 
• Innovative regionale Angebote

 Folgende Finanzhilfen können gewährt werden:
• Zinslose Darlehen (für wertschöpfungsorientierte Infrastruktur) 
• Einmalige Projektbeiträge, die nicht zurückbezahlt werden müssen

Ausgeschlossen sind einzelbetriebliche Förderungen.
Haben Sie ein entsprechendes Projekt? Melden Sie sich bei uns.
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Berner Gesundheit 
Essstörung 
 
PDF "Essstörung" einfügen 
 
  Dreht sich alles  

ums Essen?

Menschen, die ihr Essverhalten än dern 
wollen, sowie deren Angehörige erhalten 
bei der Berner Gesundheit entsprechende 
Information, Beratung und Therapie.

Vereinbaren Sie ein kostenloses Informa
tionsgespräch in Burgdorf, Langenthal 
oder Langnau.

Stiftung Berner Gesundheit 

 034 427 70 70  
 burgdorf@beges.ch 

 Chat

 www.bernergesundheit.ch

 Sichere OnlineBeratung:
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Emmental Tourismus 
«Hügu Himu» - E-Bike Paradies Emmental 
 

 
Wo sonst auf der Welt gibt es solch himmlische Hügel? Das Em-
mental verwöhnt Sie mit seinem Angebot an Radwanderstrecken, 
Landgasthöfen, Sehenswürdigkeiten und lauschigen Ecken zum 
Verweilen. 
 
 

 
Diese Fülle an Hügeln ist der Trumpf des Emmentals. Seit in diesem Tal das E-Bike erfun-
den wurde, bietet das summende Zweirad einen famosen Einstieg in dieses Genusslaby-
rinth. Und mit der «Herzroute» hat die Region schon früh bewiesen, dass sie sich in die 
Herzen der E-Bike Gäste spielen kann.  
 
Der Hügu Himu bietet ein Set der schönsten E-Bike-Touren schweizweit. Auf über 450 Ki-
lometer bestens beschilderten Strecken flanieren Sie dank E-Power genussvoll um alle Hü-
gel herum und gelegentlich auch oben drüber. Dabei wechseln sich famose Ausblicke, 
prächtige Höfe, lauschige Gaststätten und gut gelaunte Kühe ab.  
 
Hügu Himu Schlaufen 
Die sechs Rundrouten bieten Ihnen besten E-Bike Genuss. Lernen Sie die Gegend mit den 
üppigen Bauernhöfen, grandiosen Aussichten und der herzlichen Gastfreundschaft näher 
kennen. Satteln Sie Ihr E-Bike und tauchen Sie ein. 
www.huegu-himu.ch/strecken 
 
Der Hügu Himu auf dem Silbertablett 
Eine Übersicht an buchbaren Angeboten und Mehrtagestipps bietet Ihnen besonders reiz-
volle Kombinationen aus Landschaft, E-Bike-Erlebnis und Übernachtung. 
www.huegu-himu.ch/angebote 
 
E-Bike Mieten 
Bei unserem Partner „Rent a Bike“ können Sie Ihr E-Bike ganz einfach online reservieren. 
Um den Hügu Himu optimal zu erkunden, empfehlen wir Ihnen die Vermietstationen Burg-
dorf, Affoltern und Langnau.  
www.rentabike.ch 
 
Die «Herzschlaufe Burgdorf» 
Der erste Neuzuwachs im «Hügu Himu» hört auf den Namen «Herzschlaufe Burgdorf», was 
auf die Urheberschaft dieser neuen Strecke schliessen lässt, die sich auf kunstvolle Weise 
um die Hügel des unteren Emmentals schlängelt. Ausgehend von der stolzen Kleinstadt und 
ihrem frisch erstrahlenden Schloss bietet die Strecke mit der #899 zwei abgeschlossene 
Tagestouren von 43 bzw. 49km an, also die ideale Distanz für entspanntes E-Biken. Diese 
neue Schlaufe wurde am 8. Mai 2021 auf dem Schloss Burgdorf eröffnet und steht als per-
fekt beschilderte Route für Touren zur Verfügung. 
www.herzroute.ch/burgdorf 
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Hügu Himu Rail Bon - 2 für 1 Angebot für die Emmentaler Gemeinden 
Als Zeichen für die Emmentaler Bevölkerung hat Emmental Tourismus gemeinsam mit Rent 
a Bike einen «Hügu Himu Rail Bon» für die Saison 2021 (01.04. – 31.10.) entwickelt. Mit 
diesem Rail Bon gibt es einen 2 für 1 Rabatt auf die E-Bike Tagesmiete im Hügu Himu 
Gebiet. Der Rail Bon ist nur in den Hügu Himu Vermietstationen Langnau, Burgdorf, Affol-
tern i.E. und Willisau einlösbar. 
 
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Ersigen können den Hügu Himu Rail Bon 
kostenlos bei der Gemeindeverwaltung Ersigen beziehen. 

 
 
 

Vereine/Parteien 
 
Vereine/Parteien 
Die Vereine/Parteien erhalten die Möglichkeit, aktuelle Vereinsinformationen oder Hinweise 
auf bevorstehende Anlässe etc. noch speziell und ausführlich zu beschreiben. Pro Ver-
ein/Partei ist der Platz pro Ausgabe auf eine halbe A4-Seite beschränkt. 
 
Jubiläen 
Von den Einwohner/innen können sämtliche Jubiläen mitgeteilt werden welche denkbar 
sind, um die entsprechende Person zu überraschen und/oder zu würdigen.  
 
Die Einwohner/innen und Vereinsfunktionäre/innen werden gebeten, die entsprechenden 
Beiträge für die Ersiger-Information in elektronischer Form (Worddokument) per Mail an 
info@ersigen.ch einzureichen. 
 
Redaktionsschlüsse Ersiger-Information: 
 
Ausgabe November:  Freitag, 22. Oktober 2021 
Ausgabe Mai: Freitag, 22. April 2022 
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Hornussergesellschaft Ersigen: Hornusserfeste 10. bis 12. September 2021 
 

Das Organisationskomitee «Jubiläumsfeste in Ersigen –  
100 Jahre Emmentalischer Hornusserverband» hat zu-
sammen mit den Verantwortlichen des Emmentalischen 
Hornusserverbandes (EMHV) und der Hornussergesell-
schaft Ersigen wegen Auflagen der Behörden zur Be-
kämpfung des Coronavirus entschieden, den Anlass 
nicht in der fertig geplanten Version durchzuführen. An-
stelle von zwei Wochenenden findet das Fest lediglich 
am Wochenende vom 10. bis 12. September 2021 statt. 
Die Festtage werden am Freitag mit dem Veteranentag 
und dem Jubiläumsanlass des EMHV für geladene Gäste 
gestartet. Am Samstag werden dann das Emmentalische 
Nachwuchshornusserfest und ein Jungschwingertag mit 
einem Schnupperschwingen durchgeführt und am Sonn-

tag folgt das Interkantonale Nachwuchshornusserfest. Aufgrund der verbesserten epidemi-
ologischen Lage können Eltern, Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Gäste zugelassen 
werden. Wie vorgesehen, werden im Furtrain die Spielfelder für die Nachwuchshornusser 
bereitgestellt. Das geplante Festzelt inkl. Infrastruktur wird nicht aufgestellt. Die Festwirt-
schaft wird in die Halle der Firma Robert Aebi AG im Dorf verlegt. Dies bedingt, dass sich 
die Nachwuchshornusser nach dem Spiel verschieben müssen. Den Nachwuchsschwin-
gern wird ein Schwingplatz beim Schulhaus Ersigen eingerichtet. Für die Bevölkerung ist 
am Samstagabend ein Ersigerabend vorgesehen. 
Weitere Informationen unter www.feste2021.ch 
 

Keine zu klein, eine Nachwuchshornusserin zu sein.   Bild: Ueli Schwaller 
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Veranstaltungskalender Ersigen 
 

Regelmässig stattfindende Anlässe 
 

Was Wann Wo Weitere Infos 

Altersturnen Donnerstag, während Schul-
zeit 17.00 – 18.00 Uhr Turnhalle Ersigen  

Jugi Unterstufe 
Jugi Oberstufe 
Frauenturnverein 
FTV Ersigen 

Montag, 17.15 – 18.15 Uhr 
Montag, 18.15 – 19.45 Uhr 
Montag, 19.45 – 21.30 Uhr 
 

 
Turnhalle Ersigen www.ftv-ersigen.ch  

Männerturnverein 
MTV Ersigen Mittwoch, 19.45 – 21.30 Uhr Turnhalle Ersigen www.mtv-ersigen.ch  

Männerchor Ersigen Donnerstag, 20.00 Uhr Singsaal Schulhaus 
Ersigen 

www.maennerchorersigen.jimdo.com 

Jodlerklub 
Schützenchörli 
Kirchberg 

Montag, 20.00 – 21.45 Uhr Singsaal Primar-
schule Kirchberg www.schuetzenchoerli.ch 

Jungschar Gilboa Jeden 2. Samstag von  
14.00 – 17.00 Uhr Pfarrhaus Ersigen www.js-gilboa.com 

Musikgesellschaft 
Kirchberg-Ersigen Mittwoch 20.00-22.00 Uhr Probelokal Gross-

matt Kirchberg www.mgke.be  

Bläserklasse für 
Erwachsene 

Mittwoch 19.30-21.00 Uhr 
(Kursdauer 2 Jahre 
Start 20.Oktober 2021) 

Janitschlokal 
Industrie Kirchberg www.be.bkfe.ch 

RV Ersigen 
Montag, 18.00 – 20.00 Uhr 
Dienstag, 18.00 – 20.00 Uhr 
Mittwoch, 18.00 – 20.00 Uhr 
Samstag, ab 13.00 Uhr 

Spielplatz Rüdtligen 
Rest. Bären, Ersigen 
Schützenhaus, Ersigen 
Rest. Bären, Ersigen 

www.rv-ersigen.com 

 

August 2021 – November 2021 
Datum Anlass Wo Organisator/Verein 

August    

18. August Platzkonzert 
Feuerwehrmagazin, 
Ersigen 

MGKE 

September    

10. September 

100 Jahre Jubiläumsfeier EMHV 
11.00 Uhr: Veteranenhornussen 
19.15 Uhr: Jubiläumsanlass 
 für geladene Gäste 

 
Furtrain 
Festhalle 
(Festhalle: Robert Aebi AG) 

OK Jubiläumsfeste 
100 Jahre EMHV 
(EMHV: Emmentalischer 
Hornusserverband) 

11. September 

100 Jahre Jubiläumsfeier EMHV 
08.00 Uhr: Jungschwingertag 
10.00 Uhr: Emmentalisches 
 Nachwuchshornussen 
12.00 Uhr: Schwingen schnuppern 
20.00 Uhr: Ersigerabend 

 
Schulgelände 
Furtrain 
 
Schulgelände 
Festhalle 

OK Jubiläumsfeste 
100 Jahre EMHV 

11. September Singen für Ersiger-Jubilare Restaurant Rudswilbad Männerchor Ersigen 
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11. September 
Vereinspräsentation/Darbietung 
Jubiläums-Hornusserfest 

Robert Aebi AG 
MTV-Ersigen 
EMHV 2021 

12. September 
100 Jahre Jubiläumsfeier EMHV 
10.00 Uhr: Interkantonales 
 Nachwuchshornussen 

 
Furtrain 

OK Jubiläumsfeste 
100 Jahre EMHV 

18. September MTV-Herbstwanderung  MTV-Ersigen 

18. September 
09.00 – 18.00 

Pilzsauce als Takeaway 
Vorportioniert und abgefüllt in 
Frischhaltedosen. „Es het solangs 
het!“ Vorbestellungen via Formular 
auf unserer Homepage. 

Waebifest (Elsässer 
Waebi) in Kirchberg, Bä-
ckerei Flury, Koppigen 

Pilzverein Ersigen und 
Umgebung 
www.verein-pilz-
kunde.ch 

22. September Öffentliches Turnen Turnhalle Ersigen MTV-Ersigen 
29. September Überraschungs-Event  MTV-Ersigen 

Oktober    

11. Oktober Event zusammen mit FTV  MTV-Ersigen 
14. Oktober Herbstversammlung Gasthof Bären, Ersigen Männerchor Ersigen 
21. Oktober 1. Singprobe im Winterhalbjahr Singsaal, Schule Ersigen Männerchor Ersigen 

November    

07. November Kirchenkonzert Kirche Kirchberg MGKE 

20. November Unterhaltungsabend Gasthof Bären, Ersigen JK Schützenchörli 
Kirchberg 

24. November Unterhaltungsabend Saalbau Kirchberg JK Schützenchörli 
Kirchberg 

27. November Unterhaltungsabend Saalbau Kirchberg JK Schützenchörli 
Kirchberg 
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Vereinsliste 
 
Verein Zweck Homepage 
BürgerInforum Kirchberg und 
Umgebung Organisation Vorträge www.buergerinforum.ch 

Familiengruppe Kirchberg und 
Umgebung 

Familie  
(u.a. Anlässe für Kinder) www.fg-kirchberg.ch 

Frauenturnverein Ersigen Turnen www.ftv-ersigen.ch 
Gemischter Chor Rüedisbach- 
Oesch Gemischter Chor  

Gewerbeverein Region Kirchberg Gewerbe www.gewerbe-kirchberg.ch 
Hornussergesellschaft Ersigen Hornussen www.hgersigen.ch 
Jugendmusik Kirchberg Musik www.mgke.be 
Jungschar Gilboa Ersigen Jungschar www.js-gilboa.com 
Landfrauenverein Burgdorf, 
Kirchberg und Umgebung Landfrauen www.landfrauenbku.ch 

Männerchor Ersigen Männerchor www.maennerchorersigen. 
jimdo.com 

Männerturnverein Ersigen Turnen/Volleyball www.mtv-ersigen.ch 
Musikgesellschaft Kirchberg- 
Ersigen Musik www.mgke.be 

Pfadi Turmfalken Kirchberg Pfadfinder www.turmfalken.ch 
Pilzverein Ersigen Pilzkunde www.verein-pilzkunde.ch 
Radfahrerverein Ersigen Radfahren www.rversigen.ch 
Schützenchörli Kirchberg Jodelgesang www.schuetzenchoerli.ch 
Schützengesellschaft Ersigen Schiess-Sport www.sg-ersigen.ch 
Spielgruppe Ersigen Spielgruppe www.spielgruppe.ch 
Sportclub Ersigen Fussball www.scersigen.ch 
Sportverein Wiler-Ersigen Unihockey www.svwe.ch 
Tambourenverein Kirchberg Tambouren www.tambouren-kirchberg.ch 
Trachtengruppe Kirchberg und 
Umgebung 

Trachten, Brauchtum, Kinder-
gruppe www.trachten-kirchberg.ch 

VKO FALKE Kleintierzucht u. Ornithologie www.vko-falke.ch 
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